
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/2629(neu) 
20. Wahlperiode 19. November 2024

Bericht und Beschlussempfehlung 

des Sozialausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 20/2496 

Durch Plenarbeschluss vom 26. September 2024 (Plenarprotokoll 20/67) hat der Land-
tag dem Sozialausschuss den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kindertages-
förderungsgesetzes, Drucksache 20/2496, überwiesen.  

Der Ausschuss hatte sich bereits vor der Überweisung im Wege der Selbstbefassung 
mit dem Gesetzentwurf befasst, dazu schriftliche Stellungnahmen eingeholt und in sei-
ner Sitzung am 7. November 2024 eine mündliche Anhörung durchgeführt. Im Verlauf 
der Beratung wurde außerdem von den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ein Änderungsantrag vorgelegt (Umdruck 20/3946).  

Der Sozialausschuss hat sich abschließend in seiner Sitzung am 14. November 2024 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine mündliche vorgetragene Änderung des Ände-
rungsantrags, Umdruck 20/3946, – die Streichung von § 26 Absatz 3 und die daraus 
resultierenden Folgeänderungen – hat der Sozialausschuss mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und des SSW bei Enthaltung der 
Fraktionen von SPD und FDP angenommen.  

Den so geänderten Änderungsantrag, Umdruck 20/3946, hat der Ausschuss mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktionen von SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion des SSW ange-
nommen.  

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02400/drucksache-20-02496.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/export/sites/ltsh/infothek/wahl20/plenum/plenprot/2024/20-067_09-24.pdf#page=23
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02400/drucksache-20-02496.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/03900/umdruck-20-03946.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/03900/umdruck-20-03946.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/umdrucke/03900/umdruck-20-03946.pdf
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Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD, FDP und SSW empfiehlt der Sozialausschuss dem 
Landtag die Annahme des geänderten Gesetzentwurfes, Drucksache 20/2496. Ände-
rungen gegenüber der Ursprungsfassung sind in der nachfolgenden Gegenüberstel-
lung durch Fettdruck kenntlich gemacht.  

Katja Rathje-Hoffmann 
Vorsitzende 
 

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02400/drucksache-20-02496.pdf
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Gesetz zur Änderung des Kindertagesförderungs-
gesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung des Kindertagesför-

derungsgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Kindertagesför-

derungsgesetzes 

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 
12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. August 
2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 686), wird wie folgt 
geändert: 

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 
12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. August 
2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 686), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) In der Angabe zu § 15 werden die Wör-
ter „des Einrichtungsträgers“ gestri-
chen. 

a)  unverändert 

b) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende 
Angabe eingefügt: 

b)  unverändert 

„§ 15a Finanzierungsvereinbarungen“  

c) Die Angabe zu § 16 erhält folgende 
Fassung: 

c)  unverändert 

„§ 16 Ergänzende Förderung“  

d) Nach der Angabe zu § 16 werden fol-
gende Angaben eingefügt: 

d)  unverändert 

„§ 16a Sprach-Kindertageseinrichtun-
gen 

 

§ 16b Perspektiv-Kindertageseinrich-
tungen“ 

 

e) Die Angabe zu § 22 erhält folgende 
Fassung: 

e)  unverändert 

„§ 22 Schließtage“  
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f) Die Angabe zu § 26 erhält folgende 
Fassung: 

f)  unverändert 

„§ 26 Mindestpersonalausstattung im 
Anstellungsschlüssel“ 

 

g) Die Angabe zu § 27 erhält folgende 
Fassung: 

g)  unverändert 

„§ 27 Mindestanwesenheit von Betreu-
ungskräften im Anstellungsschlüssel“ 

 

h) Die Angabe zu § 35 erhält folgende 
Fassung: 

h)  unverändert 

„§ 35 (weggefallen)“  

i) Die Angabe zu § 37 erhält folgende 
Fassung: 

i)  unverändert 

„§ 37 Finanzierung des pädagogischen 
Personals im Anstellungsschlüssel“ 

 

j) Die Angabe zu § 38 erhält folgende 
Fassung: 

j)  unverändert 

„§ 38 Personalbudget im Anstellungs-
schlüssel“ 

 

k) Die Angabe zu § 39 erhält folgende 
Fassung: 

k)  unverändert 

„§ 39 Finanzierung des nichtpädagogi-
schen Personals und der Sachkosten“ 

 

l) In der Angabe zu § 42 werden die Wör-
ter „für Platzzahlreduzierungen“ durch 
die Wörter „bei Verringerung der Grup-
pengröße“ ersetzt. 

l)  unverändert 

m) Nach § 56 erhält die Angabe zu Teil 8 
folgende Fassung: 

m)  unverändert 

„Teil 8 Übergangs- und Sondervor-
schriften, Monitoring“ 

 

n) In der Angabe zu § 48 werden die Wör-
ter „für Ausfallzeiten“ durch die Wörter 
„bei Ausfall“ ersetzt. 

n)  unverändert 

o) In der Angabe zu § 52 werden die Wör-
ter „Erstattungen der Aufwendungen für 
Sprach-Kindertageseinrichtungen“ 
durch die Wörter „Erstattung der Auf-
wendungen für Sprach- und Perspek-
tiv-Kindertageseinrichtungen“ ersetzt. 

o)  unverändert 

p) Die Angabe zu § 58 erhält folgende 
Fassung: 

p) Die Angabe zu § 58 erhält folgende 
Fassung: 
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„§ 58 Monitoring und Über-
prüfung der Kalkulationspara-

meter“ 

„§ 58 Monitoring“ 

 q) Die Angabe zu § 59 erhält folgende 
Fassung: 

„§ 59 Befristete Gruppenerweiterung 
zur Schaffung von zusätzlichen Be-
treuungsplätzen aufgrund des Zu-
zugs von geflüchteten Kindern“ 

 r) Die Angabe zu § 60 erhält folgende 
Fassung: 

 „§ 60 Ausnahmen für die Insel Hel-
goland und die Halligen“ 

q) Die Angabe zu § 61 erhält folgende 
Fassung: 

s)  unverändert 

„§ 61 (weggefallen)“.  

2. § 1 wird wie folgt geändert: 2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „- Kinder- 
und Jugendhilfe - (SGB VIII)“ gestri-
chen. 

a)  unverändert 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Sinne dieses Gesetzes „(2) Im Sinne dieses Gesetzes 

1. sind Eltern die Personensorgebe-
rechtigten, 

1.   unverändert 

2. sind Gastkinder Kinder, die die Kin-
dertageseinrichtung oder Kinderta-
gespflegestelle nur gelegentlich an 
einzelnen Tagen oder für einen 
Zeitraum von höchstens drei Mona-
ten vorübergehend besuchen, 

2.   unverändert 

3. ist das Kindergartenjahr der Zeit-
raum vom 1. August bis zum 
31. Juli, 

3.   unverändert 

4. sind Schulferien die Ferien an den 
öffentlichen Schulen am Standort 
der Einrichtung, 

4.  unverändert 

5. ist monatlicher Stichtag der 16. Tag 
des Monats, 

5.  unverändert 

6. ist örtlicher Träger der örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe. 

6. ist örtlicher Träger der örtliche Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe, 

 7. ist Standardqualität die Ausstat-
tung einer Kindertageseinrich-
tung mit Personal- und Sachmit-
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teln, die die Einhaltung der För-
dervoraussetzungen nach Teil 4 
sicherstellt und das Personal-
budget nach § 38 ausschöpft.  

Große kreisangehörige Städte, die zum 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe bestimmt wurden, sind keine 
kreisangehörigen Gemeinden im Sinne 
dieses Gesetzes.“ 

Große kreisangehörige Städte, die zum 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe bestimmt wurden, sind keine 
kreisangehörigen Gemeinden im Sinne 
dieses Gesetzes.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) § 3 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

a)  unverändert 

aa) Nach Nummer 3 wird folgende 
Nummer 4 eingefügt: 

 

„4. bei Grundschulkindern die Klas-
senstufe des Kindes,“ 

 

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 7 
werden die Nummern 5 bis 8. 

 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Einrichtungsträger übermittelt 
dem örtlichen Träger über das Verwal-
tungssystem 

„(4) Der Einrichtungsträger übermittelt 
dem örtlichen Träger über das Verwal-
tungssystem 

1. die Namen, die Vornamen, die ar-
beitsvertraglichen Wochenarbeits-
zeiten der Betreuungskräfte, die be-
ruflichen Qualifikationen der Be-
treuungskräfte, den jeweiligen Ein-
satz als Einrichtungsleitung, stell-
vertretende Einrichtungsleitung, 
Gruppenleitung, Sprachfachkraft, 
zusätzliche Fachkraft in der Per-
spektiv-Kindertageseinrichtung, o-
der Beauftragte oder Beauftragter 
für Qualitätsentwicklung und die 
Angabe, ob die Voraussetzungen 
des § 26 Absatz 3 jeweils vorliegen, 

1. die Namen, Vornamen, Geburts-
daten, arbeitsvertraglichen Wo-
chenarbeitszeiten und beruflichen 
Qualifikationen der Betreuungs-
kräfte, den jeweiligen Einsatz als 
Einrichtungsleitung, stellvertre-
tende Einrichtungsleitung, Grup-
penleitung, Sprachfachkraft, zu-
sätzliche Fachkraft in der Perspek-
tiv-Kindertageseinrichtung, oder 
Beauftragte oder Beauftragter für 
Qualitätsentwicklung und die An-
gabe, ob die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 3 jeweils vorliegen, 

2. die Namen, die Vornamen und die 
arbeitsvertraglichen Wochenar-
beitszeiten der Verwaltungskräfte, 
soweit diese nach den §§ 37 und 38 
finanziert werden, 

2. die Namen, Vornamen, Geburts-
daten und arbeitsvertraglichen 
Wochenarbeitszeiten der Verwal-
tungskräfte, soweit diese nach den 
§§ 37 und 38 finanziert werden, 

3. die Daten nach Absatz 3 Nummer 1 
bis 4 aller geförderten Kinder und 

3.  unverändert 

4. die für die einzelnen Kinder gebuch-
ten Gruppen und den einzeln und 
insgesamt vereinbarten zeitlichen 
Förderungsumfang; als zeitlicher 
Förderungsumfang gilt die auf eine 

4. die für die einzelnen Kinder gebuch-
ten Gruppen und den einzeln und 
insgesamt vereinbarten zeitlichen 
Förderungsumfang; als zeitlicher 
Förderungsumfang gilt die auf eine 
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halbe Stunde abgerundete verein-
barte wöchentliche Förderungszeit 
des Kindes.“ 

halbe Stunde abgerundete verein-
barte wöchentliche Förderungszeit 
des Kindes.  

Das Verwaltungssystem nimmt eine 
Pseudonymisierung der nach Num-
mer 1 und 2 übermittelten Daten vor.“ 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert: c)  unverändert 

aa) In Satz 1 werden im einleitenden 
Halbsatz die Wörter „Das Ministe-
rium, die örtlichen Träger, die kreis-
angehörigen Gemeinden und Ver-
mittlungsstellen für die Kindertages-
pflege“ durch die Wörter „Das Mi-
nisterium, die örtlichen Träger und 
die kreisangehörigen Gemein-
den“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 1 Nummer 2 wird nach der 
Angabe „§ 9,“ die Angabe „Prüfung 
der Einhaltung der Fördervoraus-
setzungen nach Teil 4,“ eingefügt. 

 

cc) In Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 wer-
den die Wörter „der Evaluation“ je-
weils durch die Wörter „des Monito-
rings“ ersetzt. 

 

d) In Absatz 7 Satz 1 Nummer 3 werden 
nach dem Wort „Anschriften“ folgende 
Wörter eingefügt: „sowie die Daten der 
Fortschreibung des Melderegisters 
nach einer An- oder Abmeldung“. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 4.  unverändert 

a) Nach Absatz 1 Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 

„Er kann das Wahlverfahren zur Krei-
selternvertretung durch Satzung re-
geln.“ 

 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Den Kreiselternvertretungen und der 
Landeselternvertretung sollen jeweils 
mindestens 

 

1. ein Elternteil, dessen Kind in Kin-
dertagespflege gefördert wird und 

 

2. ein Elternteil, dessen Kind eine Kin-
dertageseinrichtung einer Organi-
sation der dänischen Minderheit be-
sucht, 
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angehören.“  

5. § 5 wird wie folgt geändert: 5.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „- 
Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
(SGB II)“ gestrichen. 

 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Ein Kind hat einen Anspruch auf 
anderweitige Betreuung 

 

1. während der planmäßigen Schließ-
zeiten der besuchten Kindertages-
einrichtung, wenn das Kind nicht 
von den Erziehungsberechtigten 
betreut werden kann, 

 

2. bei Ausfall der Kindertagespflege-
person nach Maßgabe des § 48 
Satz 2.“ 

 

c) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Die Aufnahme in eine heilpädagogi-
sche Kleingruppe ist nur anspruchser-
füllend, wenn die Förderung des Kindes 
wegen seines heilpädagogischen För-
derbedarfs nicht in einer durch dieses 
Gesetz geförderten Kindertagesein-
richtung oder in Kindertagespflege ge-
leistet werden kann.“ 

 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 24 
SGB VIII“ durch die Angabe „§ 24 
des Achten Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 
eingefügt: 

 

„Der örtliche Träger muss spätes-
tens bis Ende Mai des Einschu-
lungsjahrs gesondert in Textform in 
Kenntnis gesetzt werden, wenn der 
Anspruch auf Förderung nach Ab-
satz 2 zwischen dem Ende des Kin-
dergartenjahres und dem Einschu-
lungstag geltend gemacht werden 
soll.“ 

 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 6.  unverändert 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Werden mehrere mit Hauptwoh-
nung in einem Haushalt lebende Kinder 
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einer Familie vor dem Schuleintritt auf-
grund gleichzeitig bestehender Betreu-
ungsverhältnisse in nach diesem Ge-
setz geförderten Kindertageseinrich-
tungen oder nach diesem Gesetz geför-
derter Kindertagespflege gefördert, 
übernimmt oder erlässt der örtliche Trä-
ger auf Antrag den Elternbeitrag für das 
zweitälteste Kind zur Hälfte und für jün-
gere Kinder vollständig. Der örtliche 
Träger kann darüber hinausgehende 
Ermäßigungsregelungen treffen, die 
insbesondere auch in Kindertagesein-
richtungen, Kindertagespflege und 
schulischen Betreuungsangeboten ge-
förderte schulpflichtige Kinder berück-
sichtigen können.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 
eingefügt: 

 

„Lebt ein Kind mit nur einem Eltern-
teil zusammen, tritt dieses an die 
Stelle der Eltern.“ 

 

bb) Im bisherigen Satz 2 wird die An-
gabe „§§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a 
des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch - Sozialhilfe - (SGB XII)“ durch 
die Angabe „§§ 82 bis 85, 87, 88 
und 92 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch“ ersetzt. 

 

cc) Im bisherigen Satz 6 werden die 
Angabe „SGB II“ durch die Angabe 
„Zweiten Buch Sozialgesetzbuch“ 
und die Angabe „SGB XII“ durch die 
Angabe „Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Die Anträge nach Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2 Satz 1 können auch rück-
wirkend gestellt werden.“ 

 

d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  

„(5) Örtlich zuständig ist der für die Leis-
tungen nach § 90 Absatz 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch zuständige 
örtliche Träger.“ 
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7. In § 8 Absatz 2 Nummer 1 werden nach 
dem Wort „Kinder“ die Wörter „auch für Kin-
der mit erhöhten Unterstützungsbedarfen,“ 
eingefügt. 

7.  unverändert 

8. § 9 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

8.  unverändert 

„Sie erheben auch die aktuellen und zu-
künftigen Betreuungsbedarfe der Eltern 
hinsichtlich Öffnungszeiten, pädagogischer 
und religiöser Ausrichtungen, Förderung 
außerhalb der Wohngemeinde, Angeboten 
von Betrieben und von Organisationen na-
tionaler Minderheiten und Volksgruppen 
nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein, aktu-
elle und zukünftige besondere Förder- und 
Betreuungsbedarfe von Kindern mit Behin-
derungen sowie Präferenzen für Kinderta-
geseinrichtungen oder Kindertagespflege.“ 

 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 9.  unverändert 

a) Absatz 2 Satz 5 wird gestrichen.  

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 

 

„(3) Der Bedarfsplan kann allgemein o-
der im Einzelfall vorsehen, dass und in-
wieweit der Einrichtungsträger in eige-
ner Verantwortung Ergänzungs- und 
Randzeitengruppen einrichten und zwi-
schen Gruppenarten oder Gruppengrö-
ßen wechseln kann. Dabei ist ein Ein-
vernehmen mit der Standortgemeinde 
vorauszusetzen, wenn eine Finanzie-
rungsvereinbarung nach § 15a besteht 
und sich diese nicht in einer Festbe-
tragsfinanzierung bis zur Höhe des An-
spruchs auf Förderung der Standard-
qualität erschöpft.“ 

 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden 
die Absätze 4 und 5. 

 

10. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 10.  unverändert 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Bedürf-
nisse, Wünsche“ durch „Betreuungsbe-
darfe“ ersetzt. 

 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„Festlegungen auf eine pädagogische 
oder religiöse Ausrichtung oder auf 
eine Betriebs-Kindertageseinrichtung 
eines bestimmten Betriebes sind im 
ersten Abschnitt des Bedarfsplans auf 
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Grundlage einer Ermittlung nach § 9 
Absatz 2 zulässig.“ 

11. In § 12 Absatz 1 wird die Angabe „§ 45 
SGB VIII“ durch die Angabe „§ 45 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

11.  unverändert 

12. § 13 wird wie folgt geändert: 12.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 
Wort „Förderungszeitraum“ die Wörter 
„für Stammgruppen“ eingefügt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 4 werden die Wörter „Be-
dürfnisse und Wünsche“ durch die 
Wörter „aktuellen und zukünftigen 
Betreuungsbedarfe der Eltern“ er-
setzt. 

 

bb) Satz 5 erhält folgende Fassung:  

„Einrichtungsträger nationaler Min-
derheiten und Volksgruppen im 
Sinne des Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 
der Verfassung des Landes Schles-
wig-Holstein sind vorrangig auszu-
wählen, wenn ein entsprechender 
Bedarf besteht.“ 

 

cc) Satz 6 und 7 werden gestrichen.  

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Die Standortgemeinde soll ein Inte-
ressenbekundungsverfahren durchfüh-
ren, wenn 

 

1. nach den Vorgaben des ersten Ab-
schnitts des Bedarfsplans der Be-
darf für die Aufnahme einer oder 
mehrerer zusätzlicher Gruppen be-
steht, 

 

2. während des laufenden Förde-
rungszeitraums der bisher geför-
derte Einrichtungsträger den Be-
trieb der Gruppe nicht fortführen 
möchte oder 

 

3. der Förderungszeitraum abgelau-
fen ist und die Standortgemeinde 
die Wahl eines anderen Einrich-
tungsträgers in Betracht zieht. 

 

Ein Interessenbekundungsverfahren 
findet nicht statt, wenn der erste Ab-
schnitt des Bedarfsplans nach § 11 Ab-
satz 2 Satz 3 eine Festlegung auf eine 
Betriebs-Kindertageseinrichtung eines 
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bestimmten Betriebes enthält. Das Inte-
ressenbekundungsverfahren ist so 
rechtzeitig zu eröffnen, dass interes-
sierten Einrichtungsträgern eine ange-
messene Zeit für die Prüfung und Pla-
nung verbleibt.“ 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 wird gestrichen.  

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 
und erhält folgende Fassung: 

 

„In diesem Fall kann mit Zustim-
mung der Standortgemeinde auch 
der Kreis die Trägerschaft überneh-
men.“ 

 

13. § 14 wird wie folgt geändert: 13.  unverändert 

a) In Satz 1 werden die Wörter „für einen 
festgelegten Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren“ gestrichen. 

 

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 

 

„Wird im Optionsgebiet ein Bedarfsplan 
eingeführt, werden alle zu diesem Zeit-
punkt betriebenen Gruppen für einen 
Förderzeitraum von mindestens drei 
Jahren in den Bedarfsplan aufgenom-
men.“ 

 

14. § 15 erhält folgende Fassung: 14.  unverändert 

„§ 15 
Anspruch auf Förderung der 

Standardqualität 

 

(1) Die kreisangehörige Standortgemeinde 
hat gegen den örtlichen Träger, in dessen 
Gebiet die Einrichtung belegen ist, einen 
Anspruch auf Förderung der Standardqua-
lität nach Maßgabe von Teil 5, wenn eine 
Betriebserlaubnis nach § 45 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch besteht und 

 

1. die vorgehaltenen Plätze im Bedarfs-
plan stehen oder 

 

2. ein Kind in einer Kindertageseinrich-
tung in einem Gebiet gefördert wird, für 
das nach § 14 kein Bedarfsplan be-
steht. 

 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 steht ab-
weichend dem Einrichtungsträger zu, 
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1. wenn die Plätze der Gruppe ganz oder 
teilweise den Kindern von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern eines oder mehre-
rer Betriebe vorbehalten sind und zwi-
schen Standortgemeinde und Einrich-
tungsträger keine abweichende Verein-
barung besteht, 

 

2. soweit die kreisangehörige Standortge-
meinde und der Einrichtungsträger eine 
Abtretung des Anspruchs vereinbart 
haben oder 

 

3. soweit die kreisfreie Stadt oder die 
Große kreisangehörige Stadt, die zum 
örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe bestimmt wurde, mit dem Ein-
richtungsträger den Verzicht auf eine 
Finanzierungsvereinbarung nach § 15a 
vereinbart hat. 

 

(3) Der Einrichtungsträger hat gegen den 
nach den Vorschriften der §§ 86, 86c oder 
86d des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
für die Erfüllung des Anspruchs auf Kinder-
tagesförderung zuständigen örtlichen Trä-
ger einen Anspruch auf Förderung der 
Standardqualität nach Maßgabe von Teil 5, 
wenn ein Kind in einer Kindertageseinrich-
tung außerhalb Schleswig-Holsteins geför-
dert wird. 

 

(4) Die Prüfung der Fördervoraussetzun-
gen obliegt dem örtlichen Träger, der diese 
anlassbezogen prüft. Er kann sich zum 
Nachweis der Fördervoraussetzungen Be-
lege vorlegen lassen und örtliche Erhebun-
gen durchführen. 

 

(5) Ist die Erfüllung einer Fördervorausset-
zung nicht belegt oder war die Kindertages-
einrichtung außerplanmäßig geschlossen, 
kann der örtliche Träger bei schwerwiegen-
den Mängeln oder wiederholter Nichterfül-
lung Fördermittel in angemessener Höhe 
zurückfordern und bei fortdauernden Ver-
stößen kürzen. Er soll die Fördermittel zu-
rückfordern, wenn nach § 31 unzulässig 
hohe Elternbeiträge verlangt worden sind. 

 

(6) Bei Anhaltspunkten für wiederholte Ver-
stöße gegen § 27 Absatz 1 kann der örtli-
che Träger dem Einrichtungsträger eine 
Dokumentation der Mindestanwesenheit 
über einen Zeitraum von höchstens einem 
Monat aufgeben. Rückforderungen nach 
Absatz 5 Satz 1 sind nur für den Zeitraum 
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der aufgegebenen Dokumentation zuläs-
sig. 

(7) Stellt der örtliche Träger einen fortdau-
ernden Verstoß gegen die Fördervoraus-
setzungen fest, soll er dem Einrichtungsträ-
ger eine angemessene Frist zur Mangelbe-
seitigung setzen, die verlängert werden 
kann. Nach fruchtlosem Fristablauf soll er 
den Bescheid nach § 13 Absatz 6 Satz 1, 
erster Halbsatz mit Wirkung zum über-
nächsten Kalendermonat zurücknehmen o-
der widerrufen.“ 

 

15. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 15. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

„§ 15a 
Finanzierungsvereinbarungen 

„§ 15a 
Finanzierungsvereinbarungen 

(1) Wird die Einrichtung nicht von der 
Standortgemeinde betrieben und steht der 
Anspruch nach § 15 Absatz 1 der Standort-
gemeinde zu, hat der Einrichtungsträger ei-
nen Anspruch auf Abschluss einer Verein-
barung über die Finanzierung und die die 
Finanzierung betreffenden Angelegenhei-
ten mit der Standortgemeinde. 

(1) Wird die Einrichtung nicht von der 
Standortgemeinde betrieben und steht der 
Anspruch nach § 15 Absatz 1 der Standort-
gemeinde zu, hat der Einrichtungsträger ei-
nen Anspruch auf Abschluss einer Verein-
barung über die Finanzierung der Stan-
dardqualität mit der Standortgemeinde. 

(2) Die Vereinbarung kann insbesondere 
eine Fehlbedarfsfinanzierung vorsehen 
und muss den Betrieb der Kindertagesein-
richtung unter Einhaltung der Fördervo-
raussetzungen nach Teil 4 sicherstellen. 
Die Vergütung für Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe darf von dem Förderbetrag 
nicht in Abzug gebracht werden. 

(2) Die Vereinbarung kann insbesondere 
eine Fehlbedarfsfinanzierung vorsehen. 
Die Vergütung für Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe darf von dem Förderbetrag 
nicht in Abzug gebracht werden. 

(3) Bei der Bemessung der Fördermittel zur 
Finanzierung der Standardqualität dürfen 
keine Eigenmittel des Einrichtungsträgers 
einkalkuliert werden. 

(3) unverändert 

(4) Die Standortgemeinde kann Regelun-
gen verlangen, die 

(4) Die Standortgemeinde kann Regelun-
gen verlangen, die 

1. die Nutzung eines im Eigentum der 
Standortgemeinde stehenden Gebäu-
des vorsehen, 

1.  unverändert 

2. über die Standardqualität hinausge-
hende Qualitätsanforderungen oder El-
ternbeiträge unterhalb der Sätze nach § 
31 Absatz 1 vorsehen, soweit diese ge-
genfinanziert werden, oder 

2. über die Standardqualität hinausge-
hende Qualitätsanforderungen vor-
sehen oder Festlegungen für Eltern-
beiträge und Essensgeld treffen, so-
weit diese gegenfinanziert werden, 
oder 

3. eine vorrangige Aufnahme von Kindern 
aus der Standortgemeinde vorsehen, 

3.  unverändert 
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wenn sich die Finanzierungsverpflich-
tung der Gemeinde nicht in einer Fest-
betragsfinanzierung bis zur Höhe des 
Anspruchs auf Förderung der Stan-
dardqualität erschöpft; § 18 Absatz 5 
Satz 6 findet Anwendung. 

Satz 1 gilt nicht für Finanzierungsvereinba-
rungen mit Einrichtungsträgern nationaler 
Minderheiten und Volksgruppen im Sinne 
des Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 der Verfas-
sung des Landes Schleswig-Holstein.“ 

 unverändert 

16. § 16 erhält folgende Fassung: 16.  unverändert 

„§ 16 
Ergänzende Förderung 

 

(1) Die Standortgemeinden können die Ein-
richtungsträger ergänzend fördern. 

 

(2) Der örtliche Träger gewährt den 
Standortgemeinden und in den Fällen des 
§ 15 Absatz 2 den Einrichtungsträgern fi-
nanzielle Ausgleiche für Strukturnachteile 
aufgrund der Lage der Einrichtung und legt 
hierfür Kriterien fest. Er kann die Standort-
gemeinden und Einrichtungsträger ergän-
zend fördern. 

 

(3) Der Einrichtungsträger kann aus Eigen-
mitteln zusätzliche, die Standardqualität 
übersteigende Angebote bereitstellen.“ 

 

16. Nach § 16 werden folgende §§ 16a und 16b 
eingefügt: 

17.  unverändert 

„§ 16a 
Sprach-Kindertageseinrich-

tungen 

 

(1) Das Ministerium erkennt bis zu 230 Kin-
dertageseinrichtungen mit einem regelmä-
ßig überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Kindern mit besonderem Bedarf an sprach-
licher Bildung und Sprachförderung auf An-
trag für die Dauer von bis zu fünf Jahren als 
Sprach-Kindertageseinrichtungen an. Der 
Antrag ist durch die Standortgemeinde und 
in den Fällen des § 15 Absatz 2 durch den 
Einrichtungsträger zu stellen. Bei der Aus-
wahl der Einrichtungen berücksichtigt das 
Ministerium insbesondere 

 

1. die Einrichtungskonzeptionen bezüg-
lich des Handlungsfeldes sprachliche 
Bildung, 
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2. die Erfahrungen der Kindertagesein-
richtungen im Einsatz von Sprachfach-
kräften zur Unterstützung der alltagsin-
tegrierten Sprachbildung und in der Ar-
beit in einem auf Sprachbildung fach-
lich ausgerichteten Verbund sowie 

 

3. die Reihenfolge des vollständigen An-
tragseingangs auf amtlichem elektroni-
schen Formular. 

 

(2) Der Anerkennungsbescheid wird mit 
den Auflagen versehen, eine Evaluation 
und die Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit des Ministeriums oder der von ihm be-
stimmten Stelle zu unterstützen sowie si-
cherzustellen, dass die Sprachfachkraft 
kontinuierlich eine Sprachfachberatung 
und fachspezifische Fortbildungsangebote 
in Anspruch nimmt. Er kann unter dem Vor-
behalt erteilt werden, die Anerkennung für 
die Zukunft zu widerrufen, wenn die Vo-
raussetzungen der Erhöhung des Perso-
nalkostenanteils nach § 37 Absatz 1 Satz 4 
über einen Zeitraum von mehr als einem 
halben Jahr nicht vorgelegen haben. Fort-
setzungsanträge können frühestens ein 
Jahr vor Auslaufen der Anerkennung ge-
stellt werden. 

 

(3) Weitere Sprachförderangebote, welche 
sich nicht im Rahmen der Standardqualität 
abbilden lassen, insbesondere die Sprach-
bildung in den Regionalsprachen und den 
Sprachen der nationalen Minderheiten und 
Volksgruppen nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 
2 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein, fördert das Ministerium nach 
Maßgabe des Haushalts. 

 

§ 16b 
Perspektiv-Kindertagesein-

richtungen 

 

(1) Das Ministerium kann auf Antrag bis zu 
50 Kindertageseinrichtungen für die Dauer 
von bis zu fünf Jahren als Perspektiv-Kin-
dertageseinrichtungen anerkennen, die 

 

1. in Kooperation mit einer von dem für all-
gemeine Bildung zuständigen Ministe-
rium anerkannten Perspektivschule 
den Übergang von der Kindertagesein-
richtung in die Grundschule erleichtern, 

 

2. Maßnahmen insbesondere für Kinder 
mit besonderem Bedarf an sprachlicher 
Bildung im in § 19 Absatz 1 Satz 7 
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Nummer 2 aufgeführten Bildungsbe-
reich ergreifen und 

3. Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
mindestens eines in § 19 Absatz 1 Satz 
7 Nummer 1 und 3 aufgeführten Bil-
dungsbereiches oder der Kooperation 
nach § 19 Absatz 9 zur Stärkung der 
Familien ergreifen. 

 

Der Antrag ist von der Standortgemeinde 
und in den Fällen des § 15 Absatz 2 vom 
Einrichtungsträger zu stellen. 

 

(2) Der Antrag muss ein Konzept zur Um-
setzung der Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 unter Beteiligung von Eltern und Kin-
dern sowie einer inklusiven Ausrichtung 
enthalten. Bei der Auswahl der Einrichtun-
gen berücksichtigt das Ministerium insbe-
sondere 

 

1. den Anteil der in der Einrichtung geför-
derten Kinder mit sozioökonomischer 
Benachteiligung, 

 

2. den Anteil von Kindern mit besonderem 
Unterstützungsbedarf im Übergang von 
der Kindertageseinrichtung in die 
Grundschule, 

 

3. das Konzept nach Satz 1,  

4. bei Folgeanträgen den Bericht zur Um-
setzung des Konzepts nach Satz 1 und 

 

5. die Reihenfolge des vollständigen An-
tragseingangs auf dem amtlichen elekt-
ronischen Formular. 

 

(3) Der Anerkennungsbescheid wird mit 
den Auflagen versehen, 

 

1. eine Evaluation und die Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeri-
ums oder der von ihm bestimmten 
Stelle zu unterstützen, 

 

2. an einem von dem Ministerium und 
dem für allgemeine Bildung zuständi-
gen Ministerium gemeinsam initiierten 
Modellprojekt zur Erhebung und Förde-
rung kindlicher Kompetenzen in Zu-
sammenarbeit mit der Perspektivgrund-
schule teilzunehmen. 

 

Er kann unter dem Vorbehalt erteilt werden, 
die Anerkennung für die Zukunft zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzungen, unter 
denen „P“ nach § 38 Absatz 2 Satz 3 den 
Wert 1 annimmt, über einen Zeitraum von 
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mehr als einem halben Jahr nicht vorgele-
gen haben. Fortsetzungsanträge können 
frühestens ein Jahr vor Auslaufen der An-
erkennung gestellt werden. Dem Fortset-
zungsantrag ist ein Bericht über die Umset-
zung des Konzepts nach Absatz 2 Satz 1 
beizufügen. Erstmals spricht das Ministe-
rium mit Wirkung vom 1. März 2025 Aner-
kennungen als Perspektiv-Kindertagesein-
richtungen aus. Das Auswahlverfahren zur 
Anerkennung nach Absatz 1 beginnt am 
1. Januar 2025; dabei gelten alle bis zum 
Ablauf des 31. Januar 2025 vollständig ein-
gegangenen Anträge als zeitgleich einge-
gangen.“ 

17. § 17 wird wie folgt geändert: 18.  unverändert 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:    

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„Kinder, die im Verlaufe eines Kin-
dergartenjahres das dritte Lebens-
jahr vollendet haben, können bis 
Mitte September in einer Krippen-
gruppe gefördert werden.“ 

 

bb) In Satz 3 wird das Wort „aufgenom-
men“ durch das Wort „gefördert“ er-
setzt. 

 

b) In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird das Wort 
„integrativen“ jeweils durch das Wort 
„integrative“ ersetzt. 

 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 19. § 18 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

 aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„beendet“ die Wörter „oder ein-
geschränkt“ eingefügt. 

 bb) In Satz 2 werden die Wörter „Ab-
lehnungen und Beendigungen“ 
durch die Wörter „Ablehnungen, 
Beendigungen oder Einschrän-
kungen“ ersetzt. 

a) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt: 

b)  unverändert 

„Gastkinder dürfen nur aufgenommen 
werden, wenn die Einhaltung der Vo-
raussetzung nach § 25 Absatz 7 den-
noch stets gewährleistet werden kann.“ 

 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c)  unverändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2629(neu) 

 - 19 - 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Aufnahme-
kriterien“ durch die Wörter „Vor-
rangkriterien sowie Stichtage für die 
Platzvergabe“ ersetzt. 

 

bb) Satz 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

 

„Insbesondere können Kinder aus 
der Standortgemeinde vorrangig 
aufgenommen werden. Das Frei-
halten von Plätzen für den Fall, 
dass vorrangige Kriterien erfüllende 
Kinder nachgemeldet werden, ist 
nicht zulässig.“ 

 

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 
eingefügt: 

d)  unverändert 

„(6) Der Einrichtungsträger nimmt ein 
Kind nicht auf, soweit für dieselbe För-
derungszeit bereits ein Betreuungsver-
hältnis mit einer anderen nach diesem 
Gesetz geförderten Kindertagesein-
richtung oder in öffentlich geförderter 
Kindertagespflege besteht. Der Einrich-
tungsträger lässt sich vor der Auf-
nahme von den Eltern schriftlich das 
Nichtvorliegen eines gleichzeitigen Be-
treuungsverhältnisses bestätigen. Ab-
weichend von Satz 1 kann der Einrich-
tungsträger das Kind aufnehmen, wenn 

 

1. es als Gastkind gefördert werden 
soll, 

 

2. die Gesamtkosten des Platzes 
durch einen örtlichen Träger außer-
halb Schleswig-Holsteins oder ei-
nen privaten Kostenträger über-
nommen werden oder 

 

3. die für die Finanzierung beider 
Plätze zuständigen örtlichen Träger 
zugestimmt haben. 

 

d) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden 
die Absätze 7 bis 9. 

e)  unverändert 

e) In Absatz 9 wird nach Satz 1 folgender 
Satz angefügt: 

f)  unverändert 

„Der Betreuungsvertrag oder die Sat-
zung müssen für den Fall des Wohnor-
twechsels die Möglichkeit einer vorzei-
tigen Beendigung des Betreuungsver-
hältnisses durch die Eltern zum Mo-
natsende mit einer Frist von höchstens 
drei Monaten ohne Auferlegung zusätz-
licher Zahlungspflichten vorsehen; die 
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Beendigung zum Ende des Monats 
Juni kann ausgeschlossen werden.“ 

19. § 19 wird wie folgt geändert: 20. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 6 wird folgender Satz 
eingefügt: 

aa) Nach Satz 6 wird folgender Satz 
eingefügt: 

„Die Arbeit in der Kindertagesein-
richtung erfolgt nach den Hand-
lungsprinzipien der demokratischen 
Partizipation, der Inklusion und An-
tidiskriminierung sowie der Nach-
haltigkeit.“ 

„Die Arbeit in der Kindertagesein-
richtung erfolgt nach den Hand-
lungsprinzipien der demokratischen 
Partizipation, der Inklusion und An-
tidiskriminierung, des Kinder-
schutzes sowie der Nachhaltig-
keit.“ 

bb) Satz 8 wird wie folgt geändert: bb)  unverändert 

aaa) Der einleitende Halbsatz er-
hält folgende Fassung: 

 

„Dabei sind in die umfassende 
Arbeit der Kindertageseinrich-
tung folgende Bildungsthemen 
einzubeziehen:“ 

 

bbb) Nummer 4 erhält folgende 
Fassung: 

 

„4. Kultur, Gesellschaft, Demo-
kratie und Antidiskriminie-
rung“ 

 

ccc) Nummer 6 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„6. musisch-ästhetische Bil-
dung,“ 

 

ddd) Nach Nummer 6 wird folgende 
Nummer 7 angefügt: 

 

„7. Medien und Digitalisierung.“  

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: b)  unverändert 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 

„Die Beteiligung muss in einer für 
sie verständlichen und nachvoll-
ziehbaren Form geschehen.“ 

 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Ver-
fahren der Beteiligung und“ durch 
die Wörter „Verfahren der Selbst-
vertretung und Beteiligung sowie“ 
ersetzt. 
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c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 
eingefügt: 

c)  unverändert 

„(6) Körperliche Bestrafungen, seeli-
sche Verletzungen und andere entwür-
digende Maßnahmen sind unzulässig. 
Jede Kindertageseinrichtung muss ein 
Konzept zur Sicherung der Rechte und 
des Wohls von Kindern sowie zum 
Schutz vor Gewalt entwickeln, anwen-
den und überprüfen. Der Träger hat die 
zuständige Behörde unverzüglich über 
Ereignisse oder Entwicklungen zu infor-
mieren, die geeignet sind, das Wohl der 
betreuten Kinder zu beeinträchtigen.“ 

 

d) Die Absätze 6 bis 9 werden die Absätze 
7 bis 10. 

d)  unverändert 

e) Absatz 7 erhält folgende Fassung: e)  unverändert 

„(7) Die sprachliche Entwicklung der 
Kinder wird durch eine systematische 
alltagsintegrierte Sprachbildung geför-
dert. Die nach diesem Gesetz finanzier-
ten Fachkräfte nach § 28 Absatz 1 bis 6 
müssen spätestens zwei Jahre nach 
Einstellung über einen entsprechenden 
Qualifizierungsnachweis verfügen.“ 

 

f) In Absatz 8 werden die Wörter „Kon-
zeption der Einrichtung sowie den“ ge-
strichen. 

f)  unverändert 

g) In Absatz 9 werden die Wörter „den El-
tern“ durch das Wort „ihnen“ ersetzt. 

g)  unverändert 

h) In Absatz 10 wird folgender Satz ange-
fügt: 

h)  unverändert 

„Während der Betreuung notwendige 
und durch Dritte erbrachte heilpädago-
gische und medizinisch-therapeutische 
Leistungen sowie Leistungen der Be-
handlungspflege hat der Einrichtungs-
träger in seinen Räumen im Rahmen 
des Zumutbaren kostenfrei zu dulden. 
Die Duldungspflicht besteht nicht, so-
weit der Einrichtungsträger diese Leis-
tungen selbst zu vergleichbaren, für 
den Kostenträger wirtschaftlichen Kon-
ditionen anbietet, es sei denn das Wohl 
des Kindes erfordert eine Leistung 
durch Dritte.“ 

 

i) Der bisherige Absatz 10 wird gestri-
chen. 

i)  unverändert 
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20. In § 20 Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe 
„§ 28 Absatz 3“ durch die Angabe „§ 28 Ab-
satz 4“ ersetzt. 

21.  unverändert 

21. § 22 erhält folgende Fassung: 22.  unverändert 

„§ 22 
Schließtage 

 

(1) Eine Gruppe darf an höchstens 20 Ta-
gen im Kalenderjahr, in Einrichtungen mit 
bis zu drei Stammgruppen an höchstens 
30 Tagen im Kalenderjahr, abweichend 
von den regelmäßigen Öffnungszeiten ne-
ben den gesetzlichen Feiertagen planmä-
ßig geschlossen sein. Die Gruppe gilt nicht 
als geschlossen, wenn eine Förderung al-
ler Kinder in anderen Gruppen der Einrich-
tung sichergestellt ist. 

 

(2) Höchstens drei planmäßige Schließ-
tage dürfen außerhalb der Schulferien lie-
gen; bewegliche Ferientage sind keine 
Schulferien im Sinne dieser Norm. Eine 
Schließung für eine längere Zeitspanne als 
drei Wochen ist unzulässig. Die planmäßi-
gen Schließtage für das Kalenderjahr sind 
spätestens zum Ablauf des Vorjahres fest-
zulegen. 

 

(3) Die Anzahl der zulässigen Schließtage 
nach Absatz 1 bezieht sich auf eine 
Gruppe mit einer regelmäßigen Öffnungs-
zeit von fünf Tagen pro Woche. Beträgt die 
regelmäßige Öffnungszeit weniger oder 
mehr als fünf Tage pro Woche, verringert 
oder erhöht sich die Anzahl der zulässigen 
Schließtage entsprechend. 

 

(4) Außerplanmäßige Schließungen, ein-
schließlich Kürzungen der Öffnungszeit, 
meldet der Einrichtungsträger monatlich 
dem örtlichen Träger über die Kita-Daten-
bank. 

 

(5) Eine eingruppige Kindertageseinrich-
tung gilt nicht als außerplanmäßig ge-
schlossen, wenn eine Förderung aller Kin-
der in einer nach Satz 2 kooperierenden, 
nahegelegenen und den Kindern vertrau-
ten Kindertageseinrichtung sichergestellt 
ist. Die Kooperation setzt voraus, dass 

 

1. das Konzept bindungsspezifische Be-
dürfnisse der Kinder berücksichtigt, 

 

2. ein einrichtungsübergreifender Perso-
naleinsatz vereinbart ist und 
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3. die Kinder nur in der kooperierenden 
Einrichtung gefördert werden, wenn die 
Förderung in der Stammeinrichtung 
trotz Einsatzes von Personal aus bei-
den Einrichtungen nicht möglich ist. 

 

Die Kooperation ist dem örtlichen Träger 
anzuzeigen.“ 

 

22. § 23 wird wie folgt geändert: 23.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„Die pädagogisch nutzbare Fläche 
pro Kind muss mindestens 3,5 m² in 
Krippengruppen und integrativen 
Gruppen sowie 2,5 m² in Kindergar-
tengruppen und Hortgruppen betra-
gen (Mindestflächenbedarf).“ 

 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „bei In-
krafttreten des Gesetzes bereits be-
trieben werden“ durch die Angabe 
„die am 1. Januar 2021 bereits be-
trieben wurden (Bestandseinrich-
tungen)“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 bis 4 erhalten folgende Fas-
sung: 

 

„(2) Für Kinder unter drei Jahren sind 
zusätzliche Schlafräume vorzuhalten, 
deren Größe 1,2 m² pro gleichzeitig be-
treutes Kind nicht unterschreiten darf 
und die außerhalb der Schlafzeit ander-
weitig genutzt werden können. Absatz 
1 Satz 5 gilt entsprechend. Sieht das 
Einrichtungskonzept das Schlafen in 
geeigneten Krippenwägen im ge-
schützten Außenbereich vor, lässt der 
örtliche Träger eine Abweichung von 
Satz 1 zu, wenn ein Ausweichen auf ge-
eignete Schlafgelegenheiten im Innen-
raum sichergestellt ist. Für Bestands-
einrichtungen und Naturgruppen kann 
der örtliche Träger eine Abweichung 
von Satz 1 zulassen, wenn die Einhal-
tung der Vorgaben mit hohem Aufwand 
verbunden wäre und andere geeignete 
Schlafgelegenheiten bestehen. 

 

(3) Es ist für jede Kindertageseinrich-
tung ein Leitungszimmer und an jedem 
Standort ein Personalraum vorzuse-
hen. Befinden sich am Standort nur Na-
turgruppen ist kein Personalraum erfor-
derlich. An Standorten mit höchstens 
zwei gleichzeitig anwesenden Gruppen 
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kann das Leitungszimmer gleichzeitig 
als Personalraum dienen; Naturgrup-
pen bleiben bei der Ermittlung der 
Gruppenzahl unberücksichtigt. 

(4) Jeder Standort einer Kindertages-
einrichtung soll über eine Außenspiel-
fläche verfügen. Ist dies nicht der Fall, 
muss ein für die Kinder zu Fuß oder im 
Kindertransportwagen erreichbarer 
Spielplatz oder ein anderes geeignetes 
Außenspielgelände zur Verfügung ste-
hen.“ 

 

23. In § 24 Absatz 2 Satz 1 und 2 werden nach 
dem Wort „Fachkräfte“ jeweils die Wörter 
„und betreuende Hilfskräfte“ eingefügt. 

24.  unverändert 

24. § 25 wird wie folgt geändert: 25.  unverändert 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:    

„(3) Der Einrichtungsträger kann die 
Gruppe in Regel- und Natur-Kindergar-
tengruppen um zwei Kinder, in mittleren 
und kleinen Kindergartengruppen um 
ein Kind erweitern. Altersgemischte 
Gruppen kann der Einrichtungsträger 
erweitern, indem er eines der unterdrei-
jährigen Kinder, die den dreißigsten Le-
bensmonat vollendet haben, nur ein-
fach zählt. Gruppenerweiterungen sind 
dem örtlichen Träger unverzüglich zu 
melden.“ 

 

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Teilhabeplanung nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation 
und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen - (SGB IX) oder der Hilfepla-
nung nach dem SGB VIII“ durch die An-
gabe „Teilhabeplanung nach dem 
Neunten Buch Sozialgesetzbuch oder 
der Hilfeplanung nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

 

c) Nach Absatz 5 werden folgende Ab-
sätze 6 bis 8 angefügt: 

 

„(6) Gruppen können bei Bedarf zu-
sammengelegt werden. Hierbei sind 
bindungsspezifische Bedürfnisse der 
Kinder zu berücksichtigen. Die Arbeit 
mit einem offenen Gruppenkonzept ist 
möglich. 
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(7) Die Anzahl der anwesenden betreu-
ten Kinder in der Kindertageseinrich-
tung darf die Summe der Kinderzahlen 
nach Absatz 1 bis 5 nicht übersteigen. 

 

(8) Die zulässige Zahl der Betreuungs-
verhältnisse ist auf die Gruppengröße 
beschränkt, es sei denn, Kinder teilen 
sich die Betreuungsstunden eines Plat-
zes. Werden Kinder als Gastkinder in 
die Gruppe aufgenommen, sind diese 
Betreuungsverhältnisse für Satz 1 un-
beachtlich.“ 

 

25. Die §§ 26 bis 28 erhalten folgende Fas-
sung: 

26. Die §§ 26 bis 28 erhalten folgende Fas-
sung: 

„§ 26 
Mindestpersonalausstattung 

im Anstellungsschlüssel 

„§ 26 
Mindestpersonalausstattung 

im Anstellungsschlüssel 

(1) Die Förderung der Kinder in der Kinder-
tageseinrichtung muss durch eine ausrei-
chende Personalausstattung gewährleistet 
sein. Vorbehaltlich des Satzes 3 ist die Per-
sonalausstattung ausreichend, wenn zum 
monatlichen Stichtag für je 

(1) Die Förderung der Kinder in der Kinder-
tageseinrichtung muss durch eine ausrei-
chende Personalausstattung gewährleistet 
sein. Vorbehaltlich des Satzes 3 ist die Per-
sonalausstattung ausreichend, wenn zum 
monatlichen Stichtag für je 

1. vier Sollbelegungsstunden unterdrei-
jähriger Kinder, 

1. 3,8 Sollbelegungsstunden unterdreijäh-
riger Kinder, 

 

2. neun Sollbelegungsstunden überdrei-
jähriger Kinder vor dem Schuleintritt 
und 

2. 9,0 Sollbelegungsstunden überdreijäh-
riger Kinder vor dem Schuleintritt und 

 

3. zehn Sollbelegungsstunden von Kin-
dern in Hortgruppen 

3. 10,0 Sollbelegungsstunden von Kin-
dern in Hortgruppen 

 

mindestens eine Arbeitsstunde von Fach-
kräften nach § 28 Absatz 1 bis 4 zur Verfü-
gung steht. Für jeden planmäßigen 
Schließtag erhöhen sich die Werte nach 
Nummer 1 um 0,025, nach Nummer 2 um 
0,03 und nach Nummer 3 um 0,035 Sollbe-
legungsstunden. 

mindestens eine vertragliche Arbeits-
stunde von Fachkräften nach § 28 Absatz 
1 bis 4 zur Verfügung steht. Für jeden plan-
mäßigen Schließtag erhöhen sich die 
Werte nach Nummer 1 um 0,013, nach 
Nummer 2 um 0,03 und nach Nummer 3 
um 0,035 Sollbelegungsstunden; maßgeb-
lich sind die durchschnittlichen Schließ-
tage der Stammgruppen. 

(2) Die Sollbelegungsstunden nach Absatz 
1 berechnen sich, in dem für jede Alters-
gruppe die Kinderzahlen bei Vollbelegung 
der Gruppengrößen nach § 25 Absatz 1 mit 
den Gruppenöffnungsstunden multipliziert 
werden. Dabei wird von einer Belegung mit 
Kindern aus den Altersgruppen nach § 17 

(2) unverändert 
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Absatz 1 Satz 1 ausgegangen. Für integra-
tive Kindergartengruppen werden 15 Kin-
der, für altersgemischte Regelgruppen fünf 
unterdreijährige und zehn überdreijährige 
Kinder, für altersgemischte Naturgruppen 
vier unterdreijährige Kinder und acht über-
dreijährige Kinder und für kleine altersge-
mischte Gruppen drei unterdreijährige Kin-
der und vier überdreijährige Kinder zu-
grunde gelegt. 

(3) und integrative Gruppen 15 Plätze, für 
altersgemischte Naturgruppen 12 Plätze 
und für kleine altersgemischte Gruppen 7 
Plätze zugrunde gelegt. 

 (entfällt) 

(4) Mindestens die Hälfte der nach Absatz 
1 erforderlichen Arbeitszeit ist von Fach-
kräften nach § 28 Absatz 1 und 2 zu leisten. 
Höchstens ein Achtel der Arbeitszeit kann 
durch quereingestiegene Fachkräfte ande-
rer Berufsgruppen nach § 28 Absatz 3 
Nummer 2 geleistet werden. 

(3) unverändert 

(5) Unberücksichtigt bleibt die vereinbarte 
Arbeitszeit von 

(4) unverändert 

1. Kräften, die im Vormonat und im laufen-
den Monat bis zum monatlichen Stich-
tag keine Arbeitsleistung erbracht ha-
ben und 

 

2. Sprachfachkräften in nach § 16a Ab-
satz 1 Satz 1 anerkannten Sprachkin-
dertageseinrichtungen und zusätzli-
chen Fachkräften in nach § 16b Absatz 
1 Satz 1 anerkannten Perspektiv-Kin-
dertageseinrichtungen im geförderten 
Umfang. 

 

§ 27 
Mindestanwesenheit von Be-
treuungskräften im Anstel-

lungsschlüssel 

§ 27 
Mindestanwesenheit von Be-
treuungskräften im Anstel-

lungsschlüssel 

(1) In der Kindertageseinrichtung muss 
stets mindestens eine Betreuungskraft je 
angefangenem Kontingent von 15 Kindern 
anwesend sein, wobei die Mindestanzahl 
an Betreuungskräften zwei beträgt und 
eine besondere Berücksichtigung von un-
terdreijährigen Kindern erfolgt, die doppelt 
gezählt werden. Mindestens eine der an-
wesenden Betreuungskräfte muss nach 
§ 28 Absatz 2 zur Gruppenleitung befähigt 
sein. Eine weitere Betreuungskraft muss 

(1) In der Kindertageseinrichtung muss 
stets mindestens eine Betreuungskraft je 
angefangenem Kontingent von 15 Kindern 
anwesend sein, wobei die Mindestanzahl 
an Betreuungskräften zwei beträgt. Min-
destens eine der anwesenden Betreu-
ungskräfte muss nach § 28 Absatz 2 zur 
Gruppenleitung befähigt sein. Eine weitere 
Betreuungskraft muss mindestens eine pä-
dagogische Assistenzkraft nach § 28 Ab-
satz 3 sein, es sei denn, es sind weniger 
als zehn Kinder anwesend. Kinder unter 
drei Jahren und Kinder mit Behinderung 
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mindestens eine pädagogische Assistenz-
kraft nach § 28 Absatz 3 sein, es sei denn, 
es sind weniger als zehn Kinder anwesend. 

oder von Behinderung bedrohte Kinder 
aus integrativen Kindergartengruppen 
sowie überdreijährige Kinder, für die der 
örtliche Träger nach § 25 Absatz 5 einen 
Bedarf für eine Verringerung der Grup-
pengröße festgestellt hat, zählen dop-
pelt. Unterdreijährige Kinder, die zu Be-
ginn des Monats den neunten Lebens-
monat noch nicht vollendet haben, oder 
für die der örtliche Träger nach § 25 Ab-
satz 5 einen Bedarf für eine Verringe-
rung der Gruppengröße festgestellt hat, 
zählen vierfach. 

(2) Absatz 1 gilt für Ausflüge entsprechend. (2) unverändert 

§ 28 
Personalqualifikation, Verord-

nungsermächtigung 

§ 28 
Personalqualifikation, Verord-

nungsermächtigung 

(1) Zur Einrichtungsleitung und stellvertre-
tenden Einrichtungsleitung befähigt sind 
folgende Fachkräfte: 

 unverändert 

1. Absolventinnen oder Absolventen der 
Bachelorstudiengänge Kindheitspäda-
gogik oder Sozialpädagogik oder 
gleich- oder höherwertiger Studien-
gänge, 

 

2. staatlich anerkannte Erzieherinnen o-
der Erzieher, 

 

3. staatlich anerkannte Heilpädagoginnen 
oder Heilpädagogen oder 

 

4. staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerinnen oder Heilerziehungs-
pflege. 

 

(2) Zur Gruppenleitung befähigt sind Fach-
kräfte, die 

 

1. über eine Qualifikation nach Absatz 1 
verfügen oder 

 

2. über eine Qualifikation nach Absatz 3 
Nummer 1 und über eine mindestens 
zehnjährige Berufserfahrung als päda-
gogische Assistenzkraft verfügen sowie 
eine vom Ministerium zertifizierte Wei-
terbildung zur Gruppenleitung absol-
viert haben. 

 

(3) Als pädagogische Assistenzkräfte kön-
nen tätig sein, 

 

1. Fachkräfte, die über eine Ausbildung 
als staatliche geprüfte sozialpädagogi-
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sche Assistentin oder staatlich geprüf-
ter sozialpädagogischer Assistent oder 
eine gleich- oder höherwertige pädago-
gische Ausbildung mit Schwerpunkt im 
frühpädagogischen Bereich verfügen, 

2. quereingestiegene Fachkräfte anderer 
Berufsgruppen, die aufgrund ihres Aus-
bildungsniveaus, ihrer beruflichen 
Kompetenzen und langjährigen berufli-
chen oder außerberuflichen prakti-
schen Erfahrungen sowie nachgewie-
senen praktischen und in einer vom Mi-
nisterium zertifizierten Qualifizierung 
erworbenen theoretischen Kenntnissen 
die Arbeit in einem der Bildungsberei-
che nach § 19 Absatz 1 Satz 7 berei-
chern. 

 

(4) Den Personen nach Absatz 1 und Ab-
satz 3 gleichgestellt sind solche, die auf-
grund ihrer Ausbildung und ihrer prakti-
schen Erfahrung in einem frühpädagogi-
schen Arbeitsbereich vergleichbar qualifi-
ziert sind. Dies gilt nicht für die nach Absatz 
2 Nummer 2 vorausgesetzte Qualifikation. 

 

(5) Sprachfachkräfte nach § 37 Absatz 1 
Satz 2 müssen über eine Qualifikation nach 
Absatz 1 verfügen, nach Absatz 4 gleichge-
stellt sein oder berufliche Erfahrungen im 
Bereich der frühkindlichen Bildung und der 
sprachlichen Bildungsarbeit nachweisen 
können. 

 

(6) Bei Förderung von Kindern mit Behin-
derung oder von Behinderung bedrohten 
Kindern muss die notwendige zusätzliche 
Förderung dieser Kinder durch heilpädago-
gische Kräfte nach Absatz 1 Nummer 3 und 
4 oder vergleichbar qualifizierte Kräfte ge-
währleistet sein. 

 

(7) Betreuende Hilfskräfte verfügen nicht 
über eine Qualifikation nach Absatz 1 bis 
Absatz 4 und sind nicht nach § 22 Absatz 1 
bis 3 vom Anwendungsbereich des Min-
destlohngesetzes vom 11. August 2014 
(BGBl. I S. 1348), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 172), ausgenommen. Sie 
müssen eine Fortbildung im Bereich des 
Kinderschutzes absolviert haben oder in-
nerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme 
der Tätigkeit nachholen. 

 

(8) In der Kindertageseinrichtung dürfen 
keine Personen beschäftigt werden, die 
rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 
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§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 
182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a 
Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuches ver-
urteilt worden sind. Zu diesem Zweck las-
sen sich die Einrichtungsträger bei der Ein-
stellung und in regelmäßigen Abständen 
von den betroffenen Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregister-
gesetzes vorlegen. 

(9) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nähere Bestimmungen 
über die Gleich- und Höherwertigkeit der 
Studiengänge nach Absatz 1 Nummer 1 
und der Ausbildungen nach Absatz 3 Num-
mer 1, die vergleichbaren Qualifikationen 
nach Absatz 4 und 6, die Voraussetzungen 
für den Quereinstieg nach Absatz 3 Num-
mer 2 sowie die Zertifizierung der Weiter-
bildung nach Absatz 2 Nummer 2 und der 
Qualifizierung nach Absatz 3 Nummer 2 zu 
treffen.“ 

 

26. § 29 wird wie folgt geändert: 27.  unverändert 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Per-
sonalplanung“ durch die Wörter „seiner 
Personaleinsatzplanung regelmäßig“ 
ersetzt. 

   

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „voll-
ständig“ das Wort „planmäßig“ ein-
gefügt. 

 

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Voll-
zeitstelle“ das Wort „planmäßig“ 
eingefügt. 

 

cc) Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„Der Einrichtungsträger kann Zeit-
anteile an andere qualifizierte päda-
gogische Fachkräfte mit herausge-
hobenen Aufgaben in der Einrich-
tung und im Umfang von bis zu zwei 
Wochenstunden pro Gruppe, 
höchstens aber 13 Wochenstunden 
auf Verwaltungskräfte übertragen.“ 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  

„(3) Gruppen im Sinne von Absatz 1 
und 2 sind nur Stammgruppen.“ 

 

27. § 31 wird wie folgt geändert: 28.  unverändert 
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a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender 
Satz eingefügt: 

   

„Das Essensgeld ist angemessen, 
wenn es anhand der voraussichtlich tat-
sächlich anfallenden Kosten kalkuliert 
ist.“ 

 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  

„(3) Die Möglichkeit der Vereinbarung 
oder der satzungsmäßigen Regelung 
von Zahlungspflichten bei vorzeitiger 
Auflösung des Betreuungsverhältnis-
ses bleibt unberührt.“ 

 

28. § 33 wird wie folgt geändert: 29. § 33 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 1“ gestrichen. 

a)  unverändert  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b)  unverändert 

„(2) Der Einrichtungsträger hat die für 
die Kinder vereinbarten zeitlichen För-
derungsumfänge auf Verlangen des 
örtlichen Trägers nachzuweisen.“ 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Der Einrichtungsträger hat an der 
Überprüfung der Rahmenbedingungen 
nach § 58 mitzuwirken und die erforder-
lichen Daten zu übermitteln.“ 

„(3) Der Einrichtungsträger hat am Mo-
nitoring nach § 58 mitzuwirken und die 
erforderlichen Daten zu übermitteln.“ 

29. § 34 wird wie folgt geändert: 30.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:    

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Bundesland“ die Wörter „oder im 
Ausland“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„haben“ ein Komma und die Wörter 
„soweit dies nicht mit unverhältnis-
mäßigen Mehrkosten für den örtli-
chen Träger verbunden ist“ einge-
fügt. 

 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen. 

 

c) Absatz 2 wird gestrichen.  

30. § 35 wird gestrichen. 31.  unverändert 

31. § 36 erhält folgende Fassung: 32.  unverändert 
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„§ 36 
Gruppenfördersatz und För-

dersatz pro Kind, Verord-
nungsermächtigung 

 

(1) Der Anspruch nach § 15 Absatz 1 richtet 
sich auf einen monatlichen auslastungsun-
abhängigen pauschalen Gruppenförder-
satz. Dieser setzt sich aus dem Personal-
kostenanteil nach den §§ 37 und 38 sowie 
dem Anteil zur Finanzierung des nichtpä-
dagogischen Personals und der Sachkos-
ten nach § 39 abzüglich der Abzüge nach 
§ 40 zusammen. Der Gruppenfördersatz ist 
bis unter 0,50 Euro abzurunden sowie von 
0,50 Euro an aufzurunden. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 richtet sich 
der Anspruch nach § 15 Absatz 1 auf einen 
monatlichen pauschalen Fördersatz pro 
zum monatlichen Stichtag betreutem Kind 
nach Maßgabe von § 41 

 

1. wenn die Plätze der Kindertagesein-
richtung ganz oder teilweise den Kin-
dern von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eines oder mehrerer Betriebe vor-
behalten sind, 

 

2. wenn die Ergänzungs- und Randzeiten-
gruppe nach § 10 Absatz 3 in eigener 
Verantwortung des Einrichtungsträgers 
eingerichtet worden ist, 

 

3. in Gebieten, in denen von der Options-
klausel des § 14 Gebrauch gemacht 
worden ist, 

 

4. wenn sich die Einrichtung außerhalb 
Schleswig-Holsteins befindet und keine 
abweichende Vereinbarung zwischen 
dem Einrichtungsträger und den örtli-
chen Trägern des Einzugsgebietes be-
steht. 

 

In den Fällen des Satzes 1 ist ein Widerruf 
nach § 13 Absatz 6 Satz 3 nicht zulässig. 

 

(3) Sofern nicht abweichend vereinbart, er-
folgt die Auszahlung jeweils bis zum Mo-
natsende. 

 

(4) Das Ministerium kann durch Rechtsver-
ordnung nähere Bestimmungen zum Be-
rechnungsverfahren der Fördersätze nach 
Absatz 1 und 2 treffen. Es stellt eine Soft-
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ware zur allgemeinen Nutzung zur Verfü-
gung, mit deren Hilfe die Fördersätze be-
rechnet werden können.“ 

32. Die §§ 37 bis 39 erhalten folgende Fas-
sung: 

33. Die §§ 37 bis 39 erhalten folgende Fas-
sung: 

„§ 37 
Finanzierung des pädagogi-
schen Personals im Anstel-

lungsschlüssel 

„§ 37 
Finanzierung des pädagogi-
schen Personals im Anstel-

lungsschlüssel 

(1) Zur Berechnung des Personalkostenan-
teils des Gruppenfördersatzes werden zu-
nächst Einzelansätze für jede in der Kinder-
tageseinrichtung beschäftigte Kraft des pä-
dagogischen Personals, die im Vormonat 
oder im laufenden Monat bis zum monatli-
chen Stichtag Arbeitsleistungen erbracht 
hat, ermittelt. Der Personalkostenanteil 
entspricht dem Anteil an der Summe der 
Einzelansätze, der dem Verhältnis des Per-
sonalbudgets der Gruppe nach § 38 zur 
Summe der Personalbudgets der Kinderta-
geseinrichtung entspricht, höchstens aber 
dem Personalbudget der Gruppe. Für 
Stammgruppen in anerkannten Sprach-
Kindertageseinrichtungen nach § 16a Ab-
satz 2 Satz 1, die über die ausreichende 
Personalausstattung nach § 26 hinaus im 
gesamten Monat eine in die Entgeltgruppe 
S 8b des TVöD-SuE oder vergleichbar ein-
gruppierte Sprachfachkraft mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von mindestens 
19,5 Wochenstunden beschäftigen, erhöht 
sich der Personalkostenanteil um 
2 333 Euro geteilt durch die Anzahl der 
Stammgruppen der Einrichtung; insoweit 
finden Absatz 2 und 3 keine Anwendung. 

(1) Die Höhe des Personalkostenanteils 
richtet sich nach der Ausschöpfung des 
Personalbudgets nach § 38. Zur Berech-
nung der Ausschöpfung werden zu-
nächst Einzelansätze für jede in der Kin-
dertageseinrichtung beschäftigte Kraft 
des pädagogischen Personals, ein-
schließlich Leiharbeitnehmende, gebil-
det. Der Personalkostenanteil ent-
spricht dann dem Anteil an der Summe 
der Einzelansätze, der dem Verhältnis 
des Personalbudgets der Gruppe nach 
§ 38 zur Summe der Personalbudgets 
der Kindertageseinrichtung entspricht, 
höchstens aber dem Personalbudget 
der Gruppe. 

 (2) Bei der Bildung der Einzelansätze 
sind die vertragliche Wochenarbeitszeit 
und die Verhältnisse zum monatlichen 
Stichtag maßgeblich. Nicht berücksich-
tigt werden Kräfte, 

 1. soweit sie in der Fachberatung, als 
Beauftragte für Qualitätsentwick-
lung oder für ein Familienzentrum tä-
tig sind, 

 2. soweit sie als Sprachfachkräfte in 
Sprach-Kindertageseinrichtungen 
tätig sind, mit Ausnahme der Lei-
tungskräfte und stellvertretenden 
Leitungskräfte, 
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 3. die über Vergütungsvereinbarungen 
der Eingliederungshilfe finanziert 
werden mit Ausnahme von heilpäda-
gogischen Fachkräften in integrati-
ven Kindergartengruppen, 

 4. die im Vormonat und im laufenden 
Monat bis zum monatlichen Stichtag 
keine Arbeitsleistungen erbracht ha-
ben. 

  

(2) Die Berechnungsbasis des Einzelansat-
zes bilden 

(3) Die Berechnungsbasis des Einzelansat-
zes bilden 

1. für Leitungskräfte und stellvertretende 
Leitungskräfte nach § 28 Absatz 1 das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe, in 
die die Leitungskraft oder die stellver-
tretende Leitungskraft als ständige Ver-
treterin oder ständiger Vertreter jeweils 
einzugruppieren wäre, 

1.  unverändert 

2. für zur Gruppenleitung befähigte Fach-
kräfte nach § 28 Absatz 2 sowie Ver-
waltungskräfte das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe S 8a, 

2.  unverändert 

3. für pädagogische Assistenzkräfte nach 
§ 28 Absatz 3 das Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe S 3 und 

3. für pädagogische Assistenzkräfte nach 
§ 28 Absatz 3 und für zur Gruppenlei-
tung befähigte Fachkräfte, soweit sie 
als heilpädagogische Kräfte in integ-
rativen Kindergartengruppen tätig 
sind, das Tabellenentgelt der Entgelt-
gruppe S 3 und 

4. für betreuende Hilfskräfte nach § 28 
Absatz 7 das Tabellenentgelt der Ent-
geltgruppe S 2 

4.  unverändert 

nach den Regelungen für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst, Besonde-
rer Teil Verwaltung, vom 13. September 
2005, zuletzt geändert durch Tarifvertrag 
vom 22. April 2023, (TVöD-SuE); abwei-
chend gilt als Durchschnittsbelegung die 
höchstmögliche Belegung aller Gruppen. 
Maßgeblich sind die Tabellenentgelte der 
Stufe 4. Der Einzelansatz für Verwaltungs-
kräfte ist auf zwei Wochenstunden pro 
Gruppe, höchstens aber 13 Wochenstun-
den, begrenzt. 

nach den Regelungen für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst des Tarifver-
trags für den öffentlichen Dienst, Besonde-
rer Teil Verwaltung, vom 13. September 
2005, zuletzt geändert durch Tarifvertrag 
vom 22. April 2023, (TVöD-SuE); abwei-
chend gilt als Durchschnittsbelegung die 
höchstmögliche Belegung aller Gruppen. 
Maßgeblich sind die Tabellenentgelte der 
Stufe 4. Der Einzelansatz für Verwaltungs-
kräfte ist auf zwei Wochenstunden pro 
Gruppe, höchstens aber 13 Wochenstun-
den, begrenzt. 

(3) Zur Berechnung der Einzelfördersätze 
sind auf das Tabellenentgelt 

(4) Zur Berechnung des Einzelansatzes 
sind auf das Tabellenentgelt 

1. die auf den Kalendermonat umgerech-
nete anteilige Jahressonderzahlung 

1.  unverändert 
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nach den Bestimmungen des TVöD-
SuE, 

2. die SuE-Zulage, soweit diese nach den 
Regelungen des TVöD-SuE zu zahlen 
ist, und 

2.  unverändert 

3. in den Fällen des Absatz 2 Nummer 2 
bezogen auf eine Wochenarbeitszeit 
von 39 Stunden ein Betrag von 10 Euro 
zur Berücksichtigung der Zulage für 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter 

3.  unverändert 

aufzuschlagen und die Summe zur Berück-
sichtigung der Gehaltsnebenkosten und 
Gemeinkosten mit dem Faktor 1,4 zu mul-
tiplizieren. 

aufzuschlagen und die Summe zur Berück-
sichtigung der Gehaltsnebenkosten und 
Gemeinkosten mit dem Faktor 1,404 zu 
multiplizieren. 

 (5) Von den Einzelansätzen werden fol-
gende Beträge in Abzug gebracht: 

 1. ein nach Maßgabe der Absätze 3 und 
4 gebildeter fiktiver Einzelansatz auf 
Basis des Tabellenentgelts der Ent-
geltgruppe S 8b des TvöD-SuE bezo-
gen auf eine Wochenarbeitszeit von 
19,5 Stunden, wenn Leitungskräfte 
und stellvertretende Leitungskräfte 
in einer Sprach-Kindertageseinrich-
tung zugleich als Sprachfachkraft tä-
tig sind, 

 2. die Differenz zwischen den nach 
Maßgabe der Absätze 3 und 4 gebil-
deten fiktiven Einzelansätzen auf Ba-
sis der Entgeltgruppe, in die die Lei-
tungskraft oder die stellvertretende 
Leitungskraft als ständige Vertrete-
rin oder ständiger Vertreter nach 
dem TVöD-SuE einzugruppieren 
wäre, höchstens aber der Entgelt-
gruppe S 9, und auf Basis der Ent-
geltgruppe S 3 bezogen auf den An-
teil der Wochenarbeitszeit, mit dem 
eine Leitungskraft oder eine stellver-
tretende Leitungskraft als heilpäda-
gogische Kraft in einer integrativen 
Kindergartengruppe tätig ist. 

(4) Der Einzelansatz beträgt 2 210 Euro für (6)  unverändert 

1. Schülerinnen und Schüler in der praxis-
integrierten Ausbildung zur Erzieherin 
und zum Erzieher, zur Heilerziehungs-
pflegerin und zum Heilerziehungspfle-
ger sowie zur Sozialpädagogischen As-
sistentin und zum Sozialpädagogi-
schen Assistenten, 
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2. für dual Studierende der Studiengänge 
Soziale Arbeit und Kindheitspädagogik. 

. 

(5) Wird die praxisintegrierte Ausbildung, 
das duale Studium oder die Praxiszeit über 
die Förderrichtlinie zum Landesprogramm 
Förderung von Maßnahmen freier Träger 
und Kommunen zur Fachkräftegewinnung 
in der frühkindlichen Bildung und Betreu-
ung des Ministeriums gefördert, werden 
von den Einzelansätzen folgende Beträge 
in Abzug gebracht: 

(7)  unverändert 

1. 1 420 Euro für betreuende Hilfskräfte in 
geförderten Praxiszeiten, 

 

2. 820 Euro für Schülerinnen und Schüler 
in der praxisintegrierten Ausbildung zur 
Sozialpädagogischen Assistentin und 
zum Sozialpädagogischen Assistenten, 

 

3. 350 Euro für Schülerinnen und Schüler 
in der praxisintegrierten Ausbildung zur 
Erzieherin und zum Erzieher und zur 
Heilerziehungspflegerin und zum Heil-
erziehungspfleger, 

 

4. 270 Euro für dual Studierende der Stu-
diengänge Soziale Arbeit und Kind-
heitspädagogik. 

 

(6) Für Kräfte, die ein freiwilliges soziales 
Jahr, einen Bundesfreiwilligendienst oder 
ein Praktikum von über einem Monat ab-
leisten, beträgt der Einzelansatz 600 Euro 
bezogen auf eine Wochenarbeitszeit von 
39 Stunden. 

(8)  unverändert 

(7) Die Einzelansätze sind kaufmännisch 
auf einen Cent zu runden. 

(9)  unverändert 

 (10) Für Stammgruppen in anerkannten 
Sprach-Kindertageseinrichtungen nach 
§ 16a Absatz 2 Satz 1, die über die aus-
reichende Personalausstattung nach 
§ 26 hinaus im gesamten Monat eine in 
die Entgeltgruppe S 8b des TVöD-SuE o-
der vergleichbar eingruppierte Sprach-
fachkraft mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von mindestens 19,5 Wochen-
stunden beschäftigen, erhöht sich der 
Personalkostenanteil um 2 333 Euro ge-
teilt durch die Anzahl der Stammgrup-
pen der Einrichtungen.“ 
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§ 38 
Personalbudget im Anstel-

lungsschlüssel 

§ 38 
Personalbudget im Anstel-

lungsschlüssel 

(1) Das Personalbudget jeder Gruppe ent-
spricht den monatlichen Kosten der nach 
Maßgabe von Absatz 2 bis 5 berechneten 
Arbeitsstunden. 

(1) unverändert 

(2) Die wöchentlichen Arbeitsstunden be-
tragen 

(2) unverändert 

1. je Stammgruppe  

a) für Leitungskräfte und stellvertre-
tende Leitungskräfte jeweils 39/G, 

 

b) für zur Gruppenleitung befähigte 
Fachkräfte 

 

F1 * (Z + V + L) * A – ((78 – (19,5 * 
P)) / G) + K, 

 

c) für pädagogische Assistenzkräfte  

F2 * (Z + V) * A,  

d) für betreuende Hilfskräfte  

E * Z / 2.  

2. je Ergänzungs- und Randzeitengruppe  

a) für zur Gruppenleitung befähigte 
Fachkräfte 

 

F1 * Z * A  

b) für pädagogische Assistenzkräfte  

F2 * Z * A,  

c) für betreuende Hilfskräfte  

E * Z / 2.  

Die Werte der Variablen ergeben sich 
aus Absatz 3 bis 6. 

 

(3) „F1“ und „F2“ bezeichnen jeweils die 
Zahl der Fachkräfte nach Maßgabe von Ab-
satz 3, „Z“ die Öffnungszeit der Gruppe in 
Wochenstunden, „V“ die zu berücksichti-
genden Verfügungszeiten nach Maßgabe 
von Absatz 4, „L“ die zu berücksichtigen-
den Freistellungszeiten der Leitungskräfte 
nach Maßgabe von Absatz 5 und „G“ die 
Anzahl der Stammgruppen. „A“ ist ein Fak-
tor zur Berücksichtigung der Vertretungs-
stunden und entspricht der Differenz zwi-
schen 1,19921 und der mit dem Faktor 

(3) „F1“ und „F2“ bezeichnen jeweils die 
Zahl der Fachkräfte nach Maßgabe von 
Absatz 4, „Z“ die Öffnungszeit der Gruppe 
in Wochenstunden, „V“ die zu berücksichti-
genden Verfügungszeiten nach Maßgabe 
von Absatz 5, „L“ die zu berücksichtigen-
den Freistellungszeiten der Leitungskräfte 
nach Maßgabe von Absatz 6 und „G“ die 
Anzahl der Stammgruppen. „A“ ist ein Fak-
tor zur Berücksichtigung der Vertretungs-
stunden und entspricht der Differenz zwi-
schen 1,19921 und der mit dem Faktor 
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0,00383 multiplizierten Zahl der kalender-
jährlichen Schließtage. „P“ nimmt den Wert 
1 an, wenn in anerkannten Perspektiv-Kin-
dertageseinrichtungen zum monatlichen 
Stichtag über die ausreichende Personal-
ausstattung nach § 26 hinaus eine für die 
Maßnahmen nach § 16b Absatz 1 Satz 2 
zuständige und nach § 28 Absatz 2 zur 
Gruppenleitung befähigte Fachkraft mit ei-
ner wöchentlichen Arbeitszeit von mindes-
tens 19,5 Stunden beschäftigt wird; an-
dernfalls nimmt P den Wert 0 an. "K" nimmt 
für Stammgruppen eingruppiger Einrich-
tungen den Wert 7,8 und anderenfalls den 
Wert 0 an. „E“ nimmt den Wert 1 an, wenn 
die Gruppe nach § 59 Absatz 1 erweitert ist; 
andernfalls nimmt „E“ den Wert 0 an. 

0,00383 multiplizierten Zahl der kalender-
jährlichen Schließtage. „P“ nimmt den Wert 
1 an, wenn in anerkannten Perspektiv-Kin-
dertageseinrichtungen zum monatlichen 
Stichtag über die ausreichende Personal-
ausstattung nach § 26 hinaus eine für die 
Maßnahmen nach § 16b Absatz 1 Satz 2 
zuständige und nach § 28 Absatz 2 zur 
Gruppenleitung befähigte Fachkraft mit ei-
ner wöchentlichen Arbeitszeit von mindes-
tens 19,5 Stunden beschäftigt wird; an-
dernfalls nimmt P den Wert 0 an. "K" nimmt 
für Stammgruppen eingruppiger Einrich-
tungen den Wert 7,8 und anderenfalls den 
Wert 0 an. „E“ nimmt den Wert 1 an, wenn 
die Gruppe nach § 59 Absatz 1 erweitert ist; 
andernfalls nimmt „E“ den Wert 0 an. 

(4) „F1“ nimmt in eingruppigen Kinderta-
geseinrichtungen für Regelgruppen, integ-
rative Gruppen und Naturgruppen den 
Wert 2, für mittlere Gruppen eingruppiger 
Kindertageseinrichtungen den Wert 1,5 
und im Übrigen den Wert 1 an. „F2“ nimmt 
für kleine Gruppen und eingruppige Kinder-
tageseinrichtungen den Wert 0, für mittlere 
Gruppen mehrgruppiger Kindertagesein-
richtungen den Wert 0,5 und im Übrigen 
den Wert 1 an. 

(4) Um die Kindertageseinrichtungen in 
die Lage zu versetzen, die Betreuungs-
schlüssel nach § 26 in der bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2024 geltenden 
Fassung weiterhin sicherzustellen, 
nimmt „F1“ in eingruppigen Kindertages-
einrichtungen für Regelgruppen, integra-
tive Gruppen und Naturgruppen den Wert 
2, für mittlere Gruppen eingruppiger Kin-
dertageseinrichtungen den Wert 1,5 und im 
Übrigen den Wert 1 an. „F2“ nimmt für 
kleine Gruppen und eingruppige Kinderta-
geseinrichtungen den Wert 0, für mittlere 
Gruppen mehrgruppiger Kindertagesein-
richtungen den Wert 0,5 und im Übrigen 
den Wert 1 an. 

(5) „V“ nimmt folgende Werte an: (5)  unverändert 

1. für Regelgruppen, integrative Gruppen 
und Naturgruppen 3,9,  

2. für mittlere Gruppen 5,2 und  

3. für kleine Gruppen 7,8.  

(6) „L“ nimmt folgende Werte an: (6)  unverändert 

1. für eingruppige Einrichtungen den Wert 
von „V“, 

 

2. für Kindertageseinrichtungen mit zwei 
bis fünf Gruppen 7,8, 

 

3. für Kindertageseinrichtungen mit sechs 
bis neun Gruppen das Ergebnis aus (39 
+ (G-5) * 3,9) / G, 

 

4. für Kindertageseinrichtungen mit min-
destens zehn Gruppen das Ergebnis 
aus 58,5 / G. 
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§ 39 
Finanzierung des nichtpäda-
gogischen Personals und der 

Sachkosten 

§ 39 
Finanzierung des nichtpäda-
gogischen Personals und der 

Sachkosten 

(1) Der Anteil zur Finanzierung des nicht-
pädagogischen Personals und der Sach-
kosten des Gruppenfördersatzes setzt sich 
zusammen aus 

(1) unverändert  

 

1. dem Grundbetrag nach Absatz 2 bis 4,  

2. für Stammgruppen dem durch die An-
zahl der Stammgruppen geteilten Zu-
schlag für Fachberatung und Qualitäts-
management nach Absatz 5 und 

 

3. für Stammgruppen in anerkannten Per-
spektiv-Kindertageseinrichtungen dem 
durch die Anzahl der Stammgruppen 
geteilten Zuschlag nach Absatz 6. 

 

(2) Vorbehaltlich Absatz 3 und 4 beträgt der 
Grundbetrag pro Stammgruppe 

(2) unverändert 

1. für kleine Gruppen und Naturgruppen 1 
757 Euro, 

 

2. für mittlere Gruppen 2 176 Euro und  

3. im Übrigen 2 622 Euro.  

(3) Der Grundbetrag verringert sich jeweils 
um 5 Prozent, wenn 

  (entfällt) 

1. der Einrichtungsträger den Mindestflä-
chenbedarf nach § 23 Absatz 1 Satz 1 
um bis zu zehn Prozent unterschreitet 
(§ 23 Absatz 1 Satz 5), 

 

2. der Einrichtungsträger die räumlichen 
Anforderungen nach § 23 Absatz 2 
Satz 1 um bis zu zehn Prozent unter-
schreitet (§ 23 Absatz 2 Satz 2) oder 
der örtliche Träger nach § 23 Absatz 2 
Satz 3 oder 4 eine Abweichung zuge-
lassen hat oder 

 

3. die Kindertageseinrichtung nicht über 
eine Außenspielfläche verfügt (§ 23 Ab-
satz 4). 

 

(4) Für Gruppen, deren Gruppenraum zu 
Beginn des Kalenderjahres noch keine 25 
Jahre zur Kindertagesförderung genutzt 
worden ist, erhöht sich der Grundbetrag um 
einen Neubauzuschlag; bei Arbeit im offe-
nen Gruppensystem ordnet der Einrich-
tungsträger den Gruppen für den Zweck 
der Berechnung des Grundbetrags einen 

(3) Der Grundbetrag erhöht sich um ei-
nen Neubauzuschlag, der dem Durch-
schnitt der Einzelneubauzuschläge der 
Stammgruppen entspricht. Für Stamm-
gruppen, deren Gruppenraum zu Be-
ginn des Kalenderjahres im Zeitraum 
der letzten 25 Jahre errichtet oder kern-
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Gruppenraum zu. Die Höhe des Neubau-
zuschlags ergibt sich aus der Anlage, die 
Bestandteil des Gesetzes ist. Für kleine 
Gruppen und Naturgruppen verringert sich 
der Neubauzuschlag um 33 %, für mittlere 
Gruppen um 17 %. Für provisorische Bau-
ten wird kein Neubauzuschlag gezahlt. 
Wenn für das Gebäude der Kindertages-
einrichtung seit dem Jahr 2008 Fördermit-
tel aus Bundes- und Landesinvestitionspro-
grammen und aus Förderprogrammen der 
örtlichen Träger zum Ausbau von Betreu-
ungsplätzen gewährt worden sind, verrin-
gert sich die Summe der Grundbeträge um 
ein Neunhundertsechzigstel der ausge-
kehrten Fördermittel geteilt durch die An-
zahl der Stammgruppen. 

saniert und erstmals für die Kinderta-
gesbetreuung genutzt wurde und sich 
nicht in einem provisorischen Bau be-
findet, ergibt sich der Einzelneubauzu-
schlag aus der Anlage, die Bestandteil 
des Gesetzes ist. Für andere Gruppen 
beträgt der Einzelneubauzuschlag null 
Euro. Bei Arbeit im offenen Gruppen-
system ordnet der Einrichtungsträger 
den Gruppen für den Zweck der Berech-
nung der Einzelneubauzuschläge Grup-
penräume zu. Für kleine Gruppen und 
Naturgruppen verringert sich der Einzel-
neubauzuschlag um 33 %, für mittlere 
Gruppen um 17 %. 

 (4) Wenn seit dem Jahr 2008 Fördermit-
tel aus Bundes- und Landesinvestiti-
onsprogrammen und aus Förderpro-
grammen der örtlichen Träger für die 
Schaffung von Betreuungsplätzen in 
den Räumen der Kindertageseinrich-
tung gewährt worden sind, verringert 
sich die Summe der Grundbeträge um 
ein Neunhundertsechzigstel der ausge-
kehrten Fördermittel geteilt durch die 
Anzahl der Stammgruppen. 

(5) Der Zuschlag für Qualitätsmanagement 
und Fachberatung beträgt 445 Euro zuzüg-
lich 35 Euro für jede Stammgruppe, begin-
nend mit der zweiten bis zur zehnten 
Gruppe. 

(5)  unverändert 

(6) Anerkannte Perspektiv-Kindertagesein-
richtungen erhalten einen Zuschlag in 
Höhe von 250 Euro, wenn die Vorausset-
zungen, unter denen „P“ nach § 38 Absatz 
3 Satz 3 den Wert 1 annimmt, zum monat-
lichen Stichtag vorliegen.“ 

(6)  unverändert 

33. § 40 wird wie folgt geändert: 34.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe 
„12“ durch das Wort „zwölf“ und die An-
gabe „7“ durch das Wort „sieben“ er-
setzt. 

   

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Ein Betrag in Höhe des monatli-
chen pauschalen Fördersatzes pro ge-
fördertem Kind nach § 41 Absatz 2 ist 
in Abzug zu bringen, wenn 
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1. ein Kind entgegen § 18 Absatz 6 
aufgenommen wird, 

 

2. eine Jugendliche oder ein Jugendli-
cher nach § 17 Absatz 2 Satz 3 ge-
fördert wird, 

 

3. die Gesamtkosten des Platzes 
durch einen privaten Kostenträger 
übernommen werden, 

 

4. für die Erfüllung des Anspruchs auf 
Kindertagesförderung nach § 86 
des Achten Buches Sozialgesetz-
buch ein örtlicher Träger außerhalb 
Schleswig-Holsteins zuständig oder 
nach § 89c oder § 89e des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erstat-
tungspflichtig ist oder 

 

5. das Kind seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Ausland hat; dies gilt 
nicht, wenn das Kind oder eines sei-
ner im gemeinsamen Haushalt le-
benden Geschwisterkinder zuvor 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
Schleswig-Holstein hatte und dort in 
einer Kindertageseinrichtung oder 
in einer Kindertagespflege betreut 
wurde, eine öffentliche Schule nach 
§ 2 Absatz 2 des Schulgesetzes o-
der eine Ersatzschule nach § 2 Ab-
satz 4 Satz 1 des Schulgesetzes in 
Schleswig-Holstein besucht oder 
zumindest eines seiner Elternteile 
die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen 
Union besitzt und seinen Arbeits-
platz in Schleswig-Holstein hat.“ 

 

34. § 41 erhält folgende Fassung: 35.  unverändert 

„§ 41 
Fördersatz pro Kind 

 

(1) Der Fördersatz pro Kind berechnet sich 
in den Fällen des § 36 Absatz 2 Nummer 1 
bis 3, indem der Gruppenfördersatz nach 
§ 36 Absatz 1 ohne Berücksichtigung der 
Abzüge nach § 40 mit dem Subjektfaktor 
nach Absatz 3 multipliziert und durch die 
Gruppengröße geteilt und von diesem 
Quotienten 99% der bei Ausschöpfung der 
Höchstbeträge für Elternbeiträge nach 
§ 31 Absatz 1 zu erwartenden Einnahmen 
pro Kind in Abzug gebracht werden. § 40 
Absatz 1 Satz 3 findet Anwendung. 
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(2) Der Fördersatz pro Kind berechnet sich 
in den Fällen des § 36 Absatz 2 Nummer 4 
auf der Grundlage des jeweiligen Pau-
schalsatzes pro Kind nach § 53, wobei zur 
Berechnung des Pauschalsatzes pro Kind 
abweichend 100 % des Mittelwerts nach 
§ 53 Absatz 2 Nummer 1 berücksichtigt 
und der Zuschlag nach § 53 Absatz 3 nicht 
addiert werden. Dieser Betrag wird mit dem 
jeweiligen Subjektfaktor nach Absatz 3 
multipliziert und von dem Produkt 99 % der 
bei Ausschöpfung der Elternhöchstbeträge 
nach § 31 Absatz 1 zu erwartenden Ein-
nahmen pro Kind in Abzug gebracht. 

 

(3) Der Subjektfaktor beträgt für Krippen-
gruppen, integrative Kindergartengruppen 
und Hortgruppen 1,064 und für andere 
Gruppen 1,031. 

 

(4) Der Fördersatz nach Absatz 1 und Ab-
satz 2 ist bis unter 0,50 Euro abzurunden 
sowie von 0,50 Euro an aufzurunden. 

 

(5) Liegen die Voraussetzungen für einen 
Abzug nach § 40 Absatz 2 vor, wird für die-
ses Kind kein Fördersatz gezahlt.“ 

 

35. § 42 wird wie folgt geändert: 36.  unverändert 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„für Platzzahlreduzierungen“ durch die 
Wörter „bei Verringerung der Gruppen-
größe“ ersetzt. 

   

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 25 Absatz 
3 oder Absatz 4“ durch die Angabe 
„§ 25 Absatz 4 oder 5“ ersetzt und nach 
dem Wort „Fördersatz“ die Angabe 
„nach § 41 Absatz 2“ eingefügt. 

 

36. § 43 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 37.  unverändert 

„(2) Sind zwei Kindertagespflegepersonen 
dergestalt nebeneinander tätig, dass sie 
Neben- und Funktionsräume gemeinsam 
nutzen, steht dies der Familienalltagsähn-
lichkeit nicht entgegen, wenn die Förde-
rung in getrennten, den jeweiligen Kinder-
tagespflegepersonen zugewiesenen Räu-
men erfolgt und die vertragliche und päda-
gogische Zuordnung jedes einzelnen Kin-
des zu einer bestimmten Kindertagespfle-
geperson gewährleistet ist. Eine gegensei-
tige kurzzeitige Vertretung der Kinderta-
gespflegepersonen aus einem gewichtigen 
Grund sowie Vertretungsregelungen für 
den Fall des Urlaubs oder der Krankheit 
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stehen der individuellen Zuordnung nicht 
entgegen.“ 

37. § 44 erhält folgende Fassung: 38. § 44 erhält folgende Fassung: 

„§ 44 
Gewährung einer laufenden 

Geldleistung 

„§ 44 
Gewährung einer laufenden 

Geldleistung 

(1) Der örtliche Träger gewährt geeigneten 
Kindertagespflegepersonen für die Förde-
rung eines Kindes eine laufende Geldleis-
tung, wenn 

(1) unverändert 

1. ein wirksames Betreuungsverhältnis 
besteht, 

 

2. die Förderung, insbesondere ihr zeitli-
cher Umfang, mit dem Kindeswohl ver-
einbar ist, 

 

3. die Kindertagespflegeperson  

a) über eine Erlaubnis zur Kinderta-
gespflege verfügt, wenn sie nach § 
43 Absatz 1 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch einer Erlaubnis be-
darf, 

 

b) in schriftlicher oder elektronischer 
Form ihre Daten sowie die Daten 
des Kindes nach § 3 Absatz 5 über-
mittelt hat, 

 

c) mitgeteilt hat, zu welchen Zeiten sie 
insbesondere wegen Krankheit, Ur-
laub oder Fortbildung keine Leis-
tung angeboten hat (Ausfall) und 
gegebenenfalls, dass die Voraus-
setzungen nach Absatz 4 Satz 2 
vorliegen, und 

 

4. der Betreuungsvertrag oder die Sat-
zung für den Fall des Wohnortwechsels 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Been-
digung des Betreuungsverhältnisses 
durch die Eltern zum Monatsende mit 
einer Frist von höchstens drei Monaten 
ohne Auferlegung zusätzlicher Zah-
lungspflichten vorsieht, wobei die Be-
endigung zum Ende des Monats Juni 
ausgeschlossen sein kann, 

 

5. für dieselbe Förderungszeit nicht be-
reits ein Betreuungsverhältnis mit einer 
anderen nach diesem Gesetz geförder-
ten Kindertageseinrichtung oder in öf-
fentlich geförderter Kindertagespflege 
besteht; § 18 Absatz 6 Satz 2 und Satz 
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3 Nummer 3 findet entsprechende An-
wendung. 

(2) Die laufende Geldleistung umfasst (2) unverändert 

1. einen leistungsgerechten Betrag zur 
Anerkennung der Förderungsleistung 
pro vereinbarter Förderungsstunde, 

 

2. eine Pauschale für den angemessenen 
Sachaufwand pro vereinbarter Förde-
rungsstunde, 

 

3. die Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen für Beiträge zu einer ange-
messenen Unfallversicherung, die hälf-
tige Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung und die hälftige Erstat-
tung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung. 

 

Bei der Bemessung der laufenden Geld-
leistung ist der reguläre vereinbarte Förde-
rungsumfang auch für Eingewöhnungszei-
ten mit geringerem Förderungsumfang 
maßgeblich. 

 

(3) Hat die Kindertagespflegeperson ihren 
Anspruch auf die laufende Geldleistung an 
ihren Anstellungsträger abgetreten, zahlt 
der örtliche Träger die laufende Geldleis-
tung an diesen aus. Der Erstattungsan-
spruch nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
richtet sich in diesem Fall nach dem Arbeit-
geberanteil in voller Höhe; soweit die Ver-
gütung der Kindertagespflegeperson die 
Höhe des Anerkennungsbetrags über-
steigt, besteht kein Anspruch auf Erstat-
tung der daraus resultierenden Sozialversi-
cherungsbeiträge. 

(3) unverändert 

(4) Die Zahlung der laufenden Geldleistung 
erfolgt bis zur Beendigung der Förderung 
des Kindes auch für Zeiten, in denen das 
Kind die angebotene Leistung nicht genutzt 
hat. Die Förderung gilt auch als beendet, 
wenn 

(4)  unverändert 

1. das Kind ohne vorherige Benachrichti-
gung der Kindertagespflegeperson län-
ger als vier Wochen in Folge die Leis-
tung nicht nutzt, 

 

2. das Kind mit vorheriger Benachrichti-
gung der Kindertagespflegeperson län-
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ger als sechs Wochen in Folge die Leis-
tung nicht nutzt, ohne dass ein triftiger 
Grund glaubhaft gemacht wird, oder 

3. das Kind die Leistung länger als acht 
Wochen in Folge nicht nutzt, es sei 
denn, der örtliche Träger sieht zur Ver-
meidung unbilliger Härten von der Be-
endigung der Förderung ab. 

 

Die Zahlung der laufenden Geldleistung an 
gesetzlichen Feiertagen sowie an Heilig-
abend und Silvester regelt der örtliche Trä-
ger. 

 

(5) Bei Ausfall der Kindertagespflegeper-
son wird die laufende Geldleistung für die 
ersten 30 Tage im Kalenderjahr fortgezahlt. 
Stundenweise Ausfälle werden anteilig an-
gerechnet. 

(5) Bei Ausfall der Kindertagespflegeper-
son wird die laufende Geldleistung für die 
ersten 30 Tage im Kalenderjahr fortgezahlt. 
Die Anzahl der Fortzahlungstage be-
zieht sich auf eine Arbeitszeit von fünf 
Tagen pro Woche. Beträgt die Arbeits-
zeit weniger oder mehr als fünf Tage pro 
Woche, verringert oder erhöht sich die 
Anzahl der Fortzahlungstage entspre-
chend. Wird die Kindertagespflege für 
das Kind nur für einen Teil des Kalen-
derjahres geleistet, reduzieren sich die 
Tage der Fortzahlung entsprechend; da-
bei wird auf volle Tage aufgerundet. 
Stundenweise Ausfälle werden anteilig 
angerechnet. Nimmt das Kind eine Be-
treuungsmöglichkeit nach § 48 in An-
spruch, deren Angebot den vollen För-
derungsumfang des Kindes abdeckt, 
gilt der gesamte Tag als Ausfalltag. 

(6) Die Kindertagespflegeperson verlangt 
mit Ausnahme einer Auslagenerstattung 
für Ausflüge keine zusätzlichen Elternbei-
träge. Vergütungen aufgrund eines Arbeits-
verhältnisses zwischen den Eltern und der 
Kindertagespflegeperson sind keine Eltern-
beiträge. Einnahmen aus entgegen Satz 1 
verlangten Elternbeiträgen und einem un-
angemessenen Elterngeld werden auf die 
laufende Geldleistung angerechnet. § 31 
Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 findet 
Anwendung. 

(6) Die Kindertagespflegeperson verlangt 
mit Ausnahme eines angemessenen Ent-
gelts für die Verpflegung und einer Aus-
lagenerstattung für Ausflüge keine zu-
sätzlichen Elternbeiträge. Vergütungen 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen den Eltern und der Kinderta-
gespflegeperson sind keine Elternbei-
träge. Entgegen Satz 1 verlangte Eltern-
beiträge werden auf die laufende Geld-
leistung angerechnet. 

(7) Die Satzung des örtlichen Trägers kann 
vorsehen, dass 

(7) unverändert 

1. die laufende Geldleistung für Förde-
rungsstunden, die einen wöchentlichen 
Förderungsumfang von 40 Stunden 
übersteigen, nur gezahlt wird, wenn Be-
darfskriterien nach § 5 Absatz 1 Satz 2 
den Förderungsumfang erfordern oder 
die regelmäßige Inanspruchnahme des 
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vereinbarten Förderungsumfangs 
nachgewiesen wird, 

2. Kindertagespflegepersonen, die mehr 
als fünf Kinder in der Woche mit einem 
Gesamtförderungsumfang von mehr 
als 200 Stunden, die Anwesenheitszei-
ten der Kinder nachweisen müssen. 

 

(8) Der örtliche Träger darf weitere Voraus-
setzungen nur festlegen, soweit die lau-
fende Geldleistung über die gesetzlichen 
Mindestanforderungen, insbesondere die 
Mindesthöhen nach den §§ 46 und 47, hin-
ausgeht. Insbesondere darf die Gewäh-
rung der laufenden Geldleistung nicht ver-
sagt werden, weil für ein Kind, das das 
dritte Lebensjahr vollendet hat, ein Platz in 
einer Kindertageseinrichtung zur Verfü-
gung stünde.“ 

(8) unverändert 

38. § 45 wird wie folgt geändert: 39.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe 
„§ 44 Absatz 1 Nummer 1“ durch die 
Angabe „§ 44 Absatz 3 Nummer 1“ und 
die Angabe „§ 44 Absatz 1 Nummer 2“ 
durch die Angabe „§ 44 Absatz 3 Num-
mer 2“ ersetzt. 

   

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die Kindertagespflegeperson erhält 
auf Antrag den doppelten Anerken-
nungsbetrag und eine erhöhte Sach-
aufwandpauschale für 

 

1. ein Kind, das zu Beginn des Monats 
den neunten Lebensmonat noch 
nicht vollendet hat, oder 

 

2. ein Kind mit Behinderung oder ein 
von Behinderung bedrohtes Kind, 

 

wenn sie die Zahl der gleichzeitig geför-
derten Kinder ausgehend von der Kin-
derzahl laut Kindertagespflegeerlaub-
nis um ein Kind verringert. Im Fall des 
Satzes 1 Nummer 2 ist Voraussetzung, 
dass der örtliche Träger aufgrund des 
zusätzlichen Betreuungsaufwands un-
ter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Teilhabeplanung nach dem Neun-
ten Buch Sozialgesetzbuch oder der 
Hilfeplanung nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch sowie der Zusam-
mensetzung der geförderten Kinder für 
das Kind einen entsprechenden Bedarf 
festgestellt hat.“ 
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39. § 46 wird wie folgt geändert: 40. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „6,18 Euro“ 
durch die Angabe „5,90 Euro“ ersetzt. 

a)  unverändert 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b)  unverändert 

aa) Die Angabe „§ 28“ wird durch die 
Angabe „§ 28 Absatz 1 bis 4“ er-
setzt. 

 

bb) Die Angabe „6,55 Euro“ wird durch 
die Angabe „6,29 Euro“ ersetzt. 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Hat sich die Kindertagespflegeper-
son im vorangegangenen Kalenderjahr 
regelmäßig fortgebildet, erhöht sich der 
Anerkennungsbetrag nach Absatz 1 
und 2 um mindestens 0,12 Euro. Der 
örtliche Träger regelt durch Satzung, 
welche Voraussetzungen für eine re-
gelmäßige Fortbildung erfüllt sein müs-
sen.“ 

„(3) Hat sich die Kindertagespflegeper-
son im vorangegangenen Kalenderjahr 
mindestens 6 Zeitstunden fortgebil-
det, erhöht sich die Mindesthöhe des 
Anerkennungsbetrags nach Absatz 
1 und 2 um mindestens 0,12 Euro. 
Angerechnet werden nur Fortbildun-
gen mit unmittelbarem Bezug zur pä-
dagogischen Arbeit mit Kindern o-
der zur Elternarbeit. Zum Nachweis 
der Eignung oder für den höheren 
Anerkennungsbetrag nach Absatz 2 
erforderliche qualifizierte Lehrgänge 
und Anschlussqualifizierungen wer-
den nicht angerechnet.“ 

40. § 47 erhält folgende Fassung: 41. § 47 erhält folgende Fassung: 

„§ 47 
Mindesthöhen für die Sach-

aufwandpauschale 

„§ 47 
Mindesthöhen für die Sach-

aufwandpauschale 

(1) Die Pauschale für den angemessenen 
Sachaufwand pro Kind und Stunde beträgt 
mindestens 

(1) Die Pauschale für den angemessenen 
Sachaufwand pro Kind und Stunde beträgt 
mindestens 

1. 0,11 Euro, wenn die Kindertagespflege 
im Haushalt der Eltern geleistet wird, 

1.  unverändert 

2. 2,08 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in ausschließlich zur Kindertagespflege 
genutzten Räumen geleistet wird, 

2. 2,08 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in ausschließlich zu diesem Zweck ge-
nutzten Betreuungsräumen geleistet 
wird, die mindestens eine Grundflä-
che von 25 m² aufweisen, 

3. 1,27 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in anderen Räumen oder überwiegend 
in der freien Natur geleistet wird. 

3.   unverändert 

(2) Die erhöhte Sachaufwandpauschale 
nach § 45 Absatz 2 beträgt mindestens 

(2) Die erhöhte Sachaufwandpauschale 
nach § 45 Absatz 2 beträgt mindestens 
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1. das Doppelte des Betrags nach Ab-
satz 1 Nummer 1, wenn die Kinderta-
gespflege im Haushalt der Eltern ge-
leistet wird, 

1.  unverändert 

2. 3,78 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in ausschließlich zur Kindertagespflege 
genutzten Betreuungsräumen geleistet 
wird, 

2. 3,78 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in ausschließlich zu diesem Zweck ge-
nutzten Betreuungsräumen geleistet 
wird, die mindestens eine Grundflä-
che von 25 m² aufweisen, 

3. 2,17 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in anderen Betreuungsräumen oder 
überwiegend in der freien Natur geleis-
tet wird. 

3. 2,17 Euro, wenn die Kindertagespflege 
in anderen Betreuungsräumen oder 
überwiegend in der freien Natur geleis-
tet wird.“ 

(3) Die Sachaufwandpauschale erhöht sich 
um eine Pauschale für den Verpflegungs-
aufwand. Diese darf 0,50 Euro pro Kind 
und Stunde nicht unterschreiten, wenn die 
Kindertagespflegeperson die Vollverpfle-
gung übernimmt.“ 

 (entfällt) 

41. § 48 wird wie folgt geändert: 42.  unverändert 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„für Ausfallzeiten“ durch die Wörter „bei 
Ausfall“ ersetzt. 

   

b) In Satz 1 werden die Wörter „für Aus-
fallzeiten der Kindertagespflegeperso-
nen“ durch die Wörter „bei Ausfall der 
Kindertagespflegeperson“ ersetzt. 

 

42. § 50 wird wie folgt geändert: 43. In § 50 Satz 2 wird nach der Angabe 
„§ 31“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt.
  

a) In Satz 1 werden die Wörter „Kosten-
beiträge festsetzen“ durch die Wörter 
„einen Kostenbeitrag sowie ein Essens-
geld erheben“ ersetzt. 

  (entfällt)  

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:   (entfällt) 

„§ 31 Absatz 1 ist auf den Kostenbeitrag 
entsprechend anzuwenden.“ 

 

43. § 51 wird wie folgt geändert: 44.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:    

aa) In Satz 1 werden im einleitenden 
Halbsatz die Wörter „an den örtli-
chen Träger einen monatlichen Fi-
nanzierungsbeitrag, wenn das Kind 
zum monatlichen Stichtag“ durch 
die Wörter „dem zuständigen örtli-
chen Träger einen monatlichen Fi-
nanzierungsbeitrag für jedes Kind, 
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das zum monatlichen Stichtag“ er-
setzt. 

bb) In Satz 1 Nummer 2 wird die An-
gabe „und der örtliche Träger nach 
den Vorschriften der §§ 86, 86c o-
der 86d SGB VIII zuständig ist“ ge-
strichen. 

 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt: 

 

„(2) Abweichend von Absatz 1 ist kein 
Finanzierungsbeitrag zu zahlen 

 

1. für Gastkinder,  

2. wenn ein örtlicher Träger außerhalb 
Schleswig-Holsteins nach § 86 
SGB des Achten Buches Sozialge-
setzbuch für die Erfüllung des An-
spruchs auf Kindertagesförderung 
zuständig oder nach den §§ 89c o-
der 89e des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch erstattungspflichtig ist 
oder 

 

3. wenn die Gesamtkosten des Plat-
zes durch einen privaten Kostenträ-
ger übernommen werden. 

 

Die Zahlung mehrerer Finanzierungs-
beiträge für dasselbe Kind ist ausge-
schlossen; in den Fällen des § 18 Ab-
satz 6 Satz 3 Nummer 1 bis 3 und des 
§ 44 Absatz 1 Nummer 3 bemisst sich 
der zu zahlende Finanzierungsbeitrag 
an dem jeweils höheren Pauschalsatz 
pro Kind.“ 

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 
und wie folgt geändert: 

 

aa) Die Angabe „37,65 %“ wird durch 
die Angabe „37,95 %“ ersetzt. 

 

bb) Die Angabe „§ 53 Absatz 1 oder Ab-
satz 2“ wird durch die Angabe „§ 53 
Absatz 1 oder 5“ ersetzt. 

 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden 
die Absätze 4 und 5. 

 

44. § 52 wird wie folgt geändert: 45.  unverändert 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„Erstattungen der Aufwendungen für 
Sprach-Kindertageseinrichtungen“ 

   



Schleswig-Holsteinischer Landtag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/2629(neu) 

 - 49 - 

durch die Wörter „Erstattung der Auf-
wendungen für Sprach- und Perspek-
tiv-Kindertageseinrichtungen“ ersetzt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird im einleitenden Halb-
satz nach dem Wort „dem“ das Wort 
„zuständigen“ eingefügt. 

 

bb) In Satz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „“, für das er nach den Vor-
schriften der §§ 86, 86c oder 86d 
SGB VIII zuständig ist“ gestrichen. 

 

cc) Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Dies gilt nicht, wenn ein örtlicher 
Träger außerhalb Schleswig-Hol-
steins nach § 86 SGB des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch für die 
Erfüllung des Anspruchs auf Kin-
dertagesförderung zuständig oder 
nach den § 89c oder § 89e SGB des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch 
erstattungspflichtig ist oder die Ge-
samtkosten des Platzes durch ei-
nen privaten Kostenträger über-
nommen werden.“ 

 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 

 

„(3) In den Fällen des § 18 Absatz 6 
Satz 3 Nummer 1 und Nummer 3 
zahlt das Land Finanzierungsbei-
träge für jeden durch das Kind in 
Anspruch genommenen Platz.“ 

 

d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.  

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 
und erhält folgende Fassung: 

 

„(5) Das Land erstattet den örtlichen 
Trägern monatlich die Aufwendun-
gen für die erhöhten Personalkos-
tenanteile nach § 37 Absatz 1 Satz 
2 und die erhöhten Fördersätze für 
anerkannte Perspektiv-Kinderta-
geseinrichtungen. Die kreisfreien 
Städte und die Stadt Norderstedt 
erhalten die fiktiven Aufwendungen 
erstattet, die sie bei Zahlung von 
Fördersätzen an Standortgemein-
den gehabt hätten.“ 

 

45. § 53 erhält folgende Fassung: 46. § 53 erhält folgende Fassung: 
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„§ 53 
Pauschalsatz pro Kind 

„§ 53 
Pauschalsatz pro Kind 

(1) Der Pauschalsatz pro Kind für Kinderta-
geseinrichtungen wird berechnet, indem 
der durchschnittliche Fördersatz nach Ab-
satz 2 und der Zuschlag nach Absatz 3 ad-
diert werden und die Summe durch die 
Gruppengröße nach § 25 Absatz 1 der re-
levanten Gruppenart geteilt und das Ergeb-
nis kaufmännisch auf einen Cent gerundet 
wird. 

(1) unverändert 

(2) Der durchschnittliche Fördersatz ergibt 
sich aus der Summe von: 

(2) unverändert 

1. 95 % des Mittelwerts der durch die An-
zahl der Gruppen geteilten Personal-
budgets einer eingruppigen bis zu einer 
vier Gruppen umfassenden Einrichtung 
der relevanten Gruppenart nach Absatz 
4, unter Berücksichtigung einer 
Schließzeit von 18,8 Tagen und ohne 
zusätzliche Arbeitsstunden für Per-
spektiv-Kindertageseinrichtungen, und 

 

2. dem Mittelwert der durch die Anzahl der 
Gruppen geteilten Anteile zur Finanzie-
rung des nichtpädagogischen Perso-
nals und der Sachkosten ohne Ab-
schläge und Zuschläge nach § 39 Ab-
satz 3, 4 und 6 einer eingruppigen bis 
zu einer zwölf Gruppen umfassenden 
Einrichtung der relevanten Gruppenart 
nach Absatz 4 zuzüglich eines Auf-
schlags in Höhe von 241 Euro im Jahr 
2025, 251 Euro im Jahr 2026 und 262 
Euro im Jahr 2027. 

 

(3) Der Zuschlag beträgt für Kinder, die die 
das dritte Lebensjahr zu Beginn des Mo-
nats vollendet hatten, aber nicht einge-
schult waren, 4,17 %, ansonsten 7,53 % 
der bei Ausschöpfung der Höchstbeträge 
für Elternbeiträge nach § 31 Absatz 1 zu er-
wartenden Einnahmen. 

(3) Der Zuschlag beträgt für Kinder, die 
das dritte Lebensjahr zu Beginn des Mo-
nats vollendet hatten, aber nicht einge-
schult waren, 4,17 %, ansonsten 7,53 % 
der bei Ausschöpfung der Höchstbeträge 
für Elternbeiträge nach § 31 Absatz 1 zu er-
wartenden Einnahmen. 

(4) Die relevante Gruppenart ist (4) unverändert 

1. eine Regel-Krippengruppe für Kinder, 
die das dritte Lebensjahr zu Beginn des 
Monats noch nicht vollendet hatten, 

2. eine Regel-Kindergartengruppe für äl-
tere Kinder, die zu Beginn des Monats 
nicht eingeschult waren, und 
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3. eine Regel-Hortgruppe für Kinder, die 
zu Beginn des Monats eingeschult wa-
ren. 

(5) Der Pauschalsatz pro Kind für die Kin-
dertagespflege beträgt 40,02 € pro wö-
chentlicher Betreuungsstunde. 

(5) Der Pauschalsatz pro Kind für die Kin-
dertagespflege beträgt 40,02 Euro pro wö-
chentlicher Betreuungsstunde. 

(6) Für die Berechnung der Pauschalsätze 
pro Kind ist der zum monatlichen Stichtag 
vereinbarte auf eine halbe Stunde abge-
rundete wöchentliche Förderungsumfang 
des Kindes als Öffnungszeit der Gruppen 
nach Absatz 2 zugrunde zu legen. Ist für 
die Schulferien ein längerer Förderungs-
umfang vorgesehen, wird für die betroffe-
nen Monate der auf eine halbe Stunde ab-
gerundete durchschnittliche Förderungs-
umfang zugrunde gelegt. Wurden im Vor-
monat Einzelstunden zum regulär verein-
barten Förderungsumfang hinzugebucht, 
ist zum regulär vereinbarten Förderungs-
umfang ein Viertel der gebuchten Einzel-
stunden hinzuzuaddieren und das Ergeb-
nis auf eine halbe Stunde abzurunden.“ 

 

46. In § 54 wird die Angabe „§ 51 Absatz 2“ 
durch die Angabe „§ 51 Absatz 3“ ersetzt. 

47.  unverändert 

47. § 55 wird wie folgt geändert: 48. § 55 erhält folgende Fassung: 

 „§ 55 
Anpassung 

a) In Satz wird die Angabe „den Sachkos-
tenbasiswert nach § 38 Absatz 1 Num-
mer 2, den Sachkostenzuschlag nach 
§ 38 Absatz 1 Nummer 3,“ durch die 
Angabe „die Grundbeträge nach § 39 
Absatz 2, die Finanzierungsbeträge 
nach § 39 Absatz 3 und 4,“ ersetzt. 

(1) Das Ministerium hat durch Rechts-
verordnung die Grundbeträge nach § 39 
Absatz 2, die Beträge der Zuschläge 
nach § 39 Absatz 5 und 6, die Mindest-
höhen für den Anerkennungsbetrag 
nach § 46 und die Sachaufwandpau-
schale nach § 47 sowie den Pauschals-
atz pro Kind für die Kindertagespflege 
nach § 53 Absatz 2 zum Beginn des Ka-
lenderjahres zu ändern. 

b) Satz 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

„Die Grundbeträge und Finanzierungs-
beträge nach § 39 sowie die Mindest-
höhen für die Sachaufwandpauschale 
nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
und Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind 
jährlich um zwei Prozent, die Mindest-
höhen für den Anerkennungsbetrag 
jährlich um 2,26 Prozent und der Pau-
schalsatz pro Kind für die Kindertages-
pflege jährlich um 2,19 Prozent zu er-

(2) Die Grundbeträge und Beträge der 
Zuschläge nach § 39 sowie die Mindest-
höhen für die Sachaufwandpauschale 
nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 und 3 und 
Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind jährlich 
um 2 %, die Mindesthöhen für den Aner-
kennungsbetrag jährlich um 2,26 % und 
der Pauschalsatz pro Kind für die Kin-
dertagespflege jährlich um 2,19 % zu er-
höhen. Die Grundbeträge und Beträge 
der Zuschläge nach § 39 werden auf ei-
nen Euro, die übrigen Beträge auf einen 
Cent kaufmännisch gerundet.  
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höhen. Die Mindesthöhe für die Sach-
aufwandpauschale nach § 47 Absatz 1 
Nummer 1 und der Betrag nach § 46 
Absatz 3 Satz 1 sind alle vier Jahre be-
ginnend mit dem Jahr 2025 um 0,01 
Euro zu erhöhen.“ 

(3) Die Mindesthöhe für die Sachauf-
wandpauschale nach § 47 Absatz 1 
Nummer 1 und der Betrag nach § 46 Ab-
satz 3 Satz 1 sind alle vier Jahre begin-
nend mit dem Jahr 2025 um 0,01 Euro zu 
erhöhen.“ 

48. § 56 erhält folgende Fassung: 49. § 56 erhält folgende Fassung: 

„§ 56 
Fachgremium 

„§ 56 
Fachgremium 

(1) Beim Ministerium wird ein Fachgre-
mium eingerichtet, dem Vertreterinnen und 
Vertreter 

(1) unverändert 

1. der Landeselternvertretung,  

2. der kommunalen Landesverbände,  

3. von Einrichtungsträgern und Trägerver-
bänden, die einen wesentlichen Teil der 
Kindertageseinrichtungen in Schles-
wig-Holstein repräsentieren, 

 

4. von Zusammenschlüssen von Kinder-
tagespflegepersonen, die einen we-
sentlichen Teil der Kindertagespflege-
personen in Schleswig-Holstein reprä-
sentieren, 

 

5. von Berufsverbänden und Gewerk-
schaften, 

 

6. der oder des Bürgerbeauftragten für so-
ziale Angelegenheiten und der oder 
des Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen und 

 

7. der Wissenschaft zur frühkindlichen Bil-
dung und Betreuung 

 

angehören. Das Ministerium übernimmt die 
Geschäftsführung und Sitzungsleitung. 

 

(2) Das Fachgremium berät das Ministe-
rium in Fragen der Kindertagesförderung. 
Es bewertet insbesondere die Ergebnisse 
des Monitorings und Überprüfung der Kal-
kulationsparameter nach § 58.“ 

(2) Das Fachgremium berät das Ministe-
rium in Fragen der Kindertagesförderung. 
Es bewertet insbesondere die Ergebnisse 
des Monitorings nach § 58.“ 

49. § 57 wird wie folgt geändert: 50.  unverändert 

a) Absatz 1 und 2 werden gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 1 
und wie folgt geändert: 

   

aa) Nummer 1 wird gestrichen.  
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bb) Nummer 2 wird Nummer 1 und wie 
folgt geändert: In Satz 2 wird die An-
gabe „§ 28 Absatz 3“ durch die An-
gabe „§ 28 Absatz 4“ ersetzt. 

 

cc) Nummer 3 wird Nummer 2 und wie 
folgt geändert: Die Wörter „Kinder-
tageseinrichtungen, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes bereits betrieben werden,“ 
werden durch das Wort „Bestands-
einrichtungen“ ersetzt. 

 

dd) Nummer 4 wird Nummer 3 und er-
hält folgende Fassung: 

 

„3. Am 31. Dezember 2024 bereits 
eingerichtete Randzeitenange-
bote nach § 10 Absatz 2 Satz 5 
dieses Gesetzes in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2024 
geltenden Fassung gelten als in 
den Bedarfsplan aufgenom-
mene Ergänzungs- und Rand-
zeitengruppen.“ 

 

ee) Nummer 5 und 6 werden gestri-
chen. 

 

c) Nach Absatz 1 werden folgende Ab-
sätze 2 und 3 eingefügt: 

 

„(2) Betreuende Hilfskräfte, die am 
31. Dezember 2024 bereits tätig waren, 
können die nach § 28 Absatz 7 Satz 2 
geforderte Fortbildung bis zum Ende 
des Jahres 2025 nachholen. 

 

(3) § 19 Absatz 7 Satz 2 findet bis zum 
31. Juli 2027 keine Anwendung, feh-
lende Qualifikationen sind innerhalb 
dieses Zeitraums nachzuholen.“ 

 

50. § 58 erhält folgende Fassung: 51. § 58 erhält folgende Fassung: 

„§ 58 
Monitoring und Überprüfung 
der Kalkulationsparameter 

„§ 58 
Monitoring 

(1) Das Ministerium führt ein dauerhaftes 
Monitoring durch Auswertung der Kita-Da-
tenbank durch, um insbesondere die Ent-
wicklung der Plätze, Kinderzahlen und Be-
treuungsumfänge zu beobachten. 

(1) Das Ministerium wertet die Kita-Daten-
bank fortlaufend aus, um insbesondere 
die Entwicklung der Plätze, Kinderzahlen 
und Betreuungsumfänge mit besonderer 
Berücksichtigung der Kinder mit Behin-
derung und von Behinderung bedrohten 
Kinder sowie der Qualifikation der Be-
treuungskräfte, der außerplanmäßigen 
Schließungen in Kindertageseinrichtun-
gen und der Aufwendungen für den 
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Neubauzuschlag nach § 39 Absatz 3 zu 
beobachten. 

(2) Für jedes dritte Jahr, erstmalig für das 
Jahr 2027, erhebt das Ministerium zur 
Überprüfung der Kalkulationsparameter 
der Finanzierung insbesondere folgende 
Daten bei den nach diesem Gesetz geför-
derten Kindertageseinrichtungen und den 
örtlichen Trägern: 

(2) Für jedes zweite Jahr, erstmalig für das 
Jahr 2026, erhebt das Ministerium insbe-
sondere folgende Daten bei den nach die-
sem Gesetz geförderten Kindertagesein-
richtungen und den örtlichen Trägern: 

 1. die durchschnittliche Ausschöpfung 
der Personalbudgets, 

1. die durchschnittliche Stufe, der die 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtun-
gen, die an den TVöD-SuE gebunden 
sind, zugeordnet sind, 

2.  unverändert 

2. die durchschnittlichen Ausfallzeiten der 
Betreuungskräfte in Kindertagesein-
richtungen und der Kindertagespflege-
personen, 

3.  unverändert 

 4. die Anzahl geförderter Kinder mit 
Behinderungen und von Behinde-
rung bedrohter Kinder sowie die 
dem örtlichen Träger mitgeteilten 
Ablehnungen, Beendigungen und 
Einschränkungen nach § 18 Absatz 3 
Satz 2, 

3. die Auslastungsquote in Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege, 

5. die Auslastungsquote in der Kinderta-
gespflege, 

4. die Aufwendungen der örtlichen Träger 
nach § 44 Absatz 2 Nummer 3 und für 
die Betreuungsmöglichkeiten bei Aus-
fall der Kindertagespflegeperson nach 
§ 48, 

6. die Aufwendungen der örtlichen Träger 
für Erstattungen nach § 44 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3, 

 7. die Aufwendungen der örtlichen Trä-
ger für Betreuungsmöglichkeiten bei 
Ausfall der Kindertagespflegeper-
son nach § 48, den Ausbaustand der 
Vertretungssysteme und deren Inan-
spruchnahme, 

5. die Anteile der Kindertagespflegeper-
sonen, die die Voraussetzungen nach § 
45 Absatz 2 und § 46 Absatz 2 und 3 
erfüllen sowie 

8. die Anteile der Kindertagespflegeper-
sonen, die die Voraussetzungen nach § 
45 Absatz 2 und § 46 Absatz 2 und 3 
erfüllen, 

6. das Verhältnis der Betreuungsorte 
nach § 47.“ 

9. das Verhältnis der Betreuungsorte 
nach § 47 sowie 

 10. die Anzahl an Kindern, deren An-
sprüche nach § 5 nicht erfüllt werden 
konnten. 
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 Der örtliche Träger ist zur Übermittlung 
der Daten verpflichtet.“ 

51. § 59 wird wie folgt geändert: 52.  unverändert 

a) In der Überschrift und in Absatz 1 Satz 
1 wird jeweils das Wort „Gruppengrö-
ßenerhöhung“ durch das Wort „Grup-
penerweiterung“ ersetzt. 

   

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„bei der Erhöhung der Gruppengröße“ 
durch die Wörter „trotz der Erweiterung“ 
ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Erhö-
hung der Gruppengröße“ durch das 
Wort „Gruppenerweiterung“ ersetzt. 

 

d) Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 und Absatz 6 
werden gestrichen. 

 

52. § 60 Satz 2 wird gestrichen. 53. § 60 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 60 
Ausnahmen für die Insel Hel-

goland und die Halligen 

 Im Einzelfall können der Kreis Pinne-
berg und der Kreis Nordfriesland im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium Aus-
nahmen von den Fördervoraussetzun-
gen nach Teil 4 genehmigen, soweit die 
Voraussetzungen aufgrund der beson-
deren Situation der Insel Helgoland und 
der Halligen nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand einzuhalten 
wären.“ 

53. § 61 wird gestrichen. 54.  unverändert 

54. Dem Gesetz wird folgende Anlage ange-
fügt: 

55. Dem Gesetz wird folgende Anlage ange-
fügt: 

 
Anlage (zu § 39 Absatz 3 Satz 2)  

  

Jahr der Erstnutzung des  
Gruppenraums zur  

Kindertagesbetreuung  

Monatlicher 
Einzelneubauzuschlag  

2001  1.424 €  

2002  1.325 €  

2003  1.204 €  
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2004  1.114 €  

2005  1.076 €  

2006  1.163 €  

2007  1.283 €  

2008  1.303 €  

2009  1.204 €  

2010  1.099 €  

2011  975 €  

2012  890 €  

2013  808 €  

2014  740 €  

2015  623 €  

2016  564 €  

2017  544 €  

2018  587 €  

2019  535 €  

2020  440 €  

2021  379 €  

2022  761 €  

2023  1.214 €  

2024  1.601 €  

2025  1.633 €  

2026  1.666 €  

2027  1.699 €  
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Artikel 2 
Weitere Änderung des Kinder-

tagesförderungsgesetzes 

Artikel 2 
Weitere Änderung des Kinder-

tagesförderungsgesetzes 

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 12. 
Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, 
wird wie folgt geändert: 

Das Kindertagesförderungsgesetz vom 12. 
Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Angabe zu 
§ 57 folgende Fassung: 

1.  unverändert 

„§ 57 Übergangsvorschrift“  

2. § 5 wird wie folgt geändert: 2.  unverändert 

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 
eingefügt: 

 

„(5) Der Anspruch nach § 24 Absatz 4 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
wird auch erfüllt, wenn die Einrichtung 
im Umfang von bis zu vier Wochen im 
Kalenderjahr während der Schulferien 
planmäßig geschlossen ist.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden 
die Absätze 6 und 7. 

 

3. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 3.  unverändert 

a) In Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 
5“ die Angabe „und § 24 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

 

b) In Nummer 3 wird nach dem Wort 
„wenn“ die Angabe „kein Anspruch 
nach § 24 Absatz 4 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch besteht,“ eingefügt. 

 

4. § 22 wird wie folgt geändert: 4.  unverändert 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 
eingefügt: 

 

„(3) Hortgruppen dürfen abweichend 
von Absatz 1 und 2 höchstens an 20 
Tagen im Kalenderjahr und nicht au-
ßerhalb der Schulferien geschlossen 
sein.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 
und wie folgt geändert: 

 

In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1“ 
durch die Angabe „Absatz 1 und 3“ er-
setzt. 

 

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden 
die Absätze 5 und 6. 
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5. § 44 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
ändert: 

5.  unverändert 

a) Nach Buchstabe a wird folgender Buch-
stabe b eingefügt: 

 

„b) mit dem örtlichen Träger eine Ver-
einbarung nach § 8a Absatz 5 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch 
getroffen hat und diese Vereinba-
rung einhält,“ 

 

b) Die bisherigen Buchstaben b und c 
werden die Buchstaben c und d. 

 

6. § 57 wird wie folgt geändert: 6.  unverändert 

a) Absatz 1 und 2 werden gestrichen.  

b) Die Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 1 und 2. 

 

 7. In § 46 Absatz 3 wird die Angabe „6“ 
durch die Angabe „8“ ersetzt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 4 am 1. Januar 2025 in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 5 am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 (2) Artikel 1 Nummer 3 tritt am Tag nach der 
Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nummer 4 tritt am 1. August 2025 
in Kraft. 

(3)  unverändert 

(3) Artikel 2 Nummer 3 und 5 tritt am 1. Januar 
2026 in Kraft. 

(4) Artikel 2 Nummer 3, 5 und 7 tritt am 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft. 

(4) Artikel 2 Nummer 1 und 2 tritt am 1. August 
2026 in Kraft. 

(5) unverändert 

 


	Anlage (zu § 39 Absatz 3 Satz 2) 

